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Bitte achten Sie weiterhin 
auf die Abstandsregeln 

und das Tragen von 
Mund- und Nasenschutz!



Für jedes neue Mitglied im Jahr 2020 
pflanzen wir gemeinsam einen Baum 
in der Region. Wir unterstützen damit 
nachhaltig den Klimaschutz und danken 
für Ihr Vertrauen in uns als starken 
Partner an Ihrer Seite!
Mehr Infos unter rb-voreifel.de.

rb-voreifel.de

 Gemeinsam

 für die Zukunft! 

 #raibagoesnachhaltig
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Stadtverwaltung Rheinbach
Schweigelstraße 23
53359 Rheinbach
Telefon 02226 917-0
Telefax 02226 917-215
infothek@stadt-rheinbach.de

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 15:30 Uhr 
Freitag
08:00 Uhr – 11:30 Uhr

Abweichende Öffnungszeiten

Bürgerinfothek
Montag – Mittwoch 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Bürgerbüro
Montag – Mittwoch
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 15:30 Uhr
Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag
08:00 Uhr – 11:30 Uhr

Soziale Leistungen
Montag – Dienstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 15:30 Uhr
Freitag
geschlossen

Bauverwaltung,  
Bauordnung
Montag – Dienstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 15:30 Uhr 
Freitag
08:00 Uhr – 11:30 Uhr

Jugendamt 
Aachener Straße 16 
Montag – Donnerstag
08:00 Uhr – 16:30 Uhr
Freitag
08:00 Uhr – 12:30 Uhr 
Terminvereinbarung auch  
außerhalb dieser Zeiten 
möglich

Sprechstunde des 
Bürgermeisters – gerne 
auch telefonisch 
Am 16.12.2020 findet die 
Sprechstunde des Bürger- 
meisters statt. Eine 
vorherige Anmeldung ist 
erforderlich bei Frau Elke 
Fabian: 02226 917-101, 
elke.fabian@stadt-rhein-
bach.de

Foto: Norbert Sauren
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N a c h r u f

Am 11. November 2020 verstarb im Alter von 73 Jahren 

Herr Josef Strang

Der Verstorbene trat am 01.10.1985 als Mitarbeiter des städtischen Betriebs-
hofes in den Dienst der Stadt Rheinbach ein. Zunächst wurde Herr Strang als 
Friedhofs gärtner auf den städt. Friedhöfen eingesetzt, wo er mit der selbstän-
digen Betreuung der gesamten gärtnerischen Anlagen beauftragt war. Darüber 
hinaus war Herr Strang als Mitarbeiter der Gärtnerkolonne des Betriebshofes 
tätig und hat damit einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung und Pflege der 
Grünanlagen im Stadt gebiet geleistet. 

Mit Ablauf des 30.09.1998 schied Herr Strang aus dem aktiven Dienst aus 
und trat in den wohlverdienten Ruhestand ein. 

Herr Strang hat die ihm übertragenen Aufgaben stets mit besonderem Pflicht-
bewusstsein und hohem persönlichen Einsatz in vorbildlicher Weise erfüllt. Es 
ist Herrn Strang dadurch gelungen, einen wesentlichen Beitrag zum reibungs-
losen Dienstbetrieb innerhalb des städtischen Betriebshofes zu leisten.

Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung werden ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren.

Rheinbach, im November 2020

 Ludger Banken  Michael Westermeier
 Bürgermeister Personalratsvorsitzender
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DER GEWERBEVEREIN INFORMIERT!

E insame Weihnachtsbäume suchen Familien

Ich bin einer von 80 Tannenbäumen, die freundlicher Weise von  

Obi Rheinbach gesponsert wurden und möchte gerne weihnachtlich 

 geschmückt werden.

30 meiner Freunde werden von Kindergärten, Altenheimen und 

 sozialen Einrichtungen geschmückt. Meine 50 Kameraden und ich 

 suchen nun eine nette Familie wie euch, die Lust am Basteln hat  

und uns mit  buntem, wetterfestem Schmuck verschönern möchte,  

da wir bis jetzt nur mit einer Lichterkette vom Gewerbeverein  

bekleidet bin.

Wenn ihr mich sucht, findet ihr mich ab dem 25. 11. 2020 entlang 

den Straßen der Rheinbacher Innenstadt, vom Dreeser Tor über die 

 Hauptstraße bis zum Voigtstor.

Ich bin jetzt schon gespannt auf eure kreativen Ideen. Wenn ihr  

mein Pate werden möchtet, gerne auch Tagesmütter, meldet euch  

für nähere Infos bei Ruth Gelbe per E-Mail  ruthgelbe@gmx.de,  

oder Facebook. 

Ich freue mich auf euch!!
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Die erste evangelische Kirche in Rheinbach

Zur Geschichte der Notkirche am Bungert

Im LVR-Freilichtmuseum Kommern ist noch bis zum Oktober 2021 eine bemer-
kenswerte Ausstellung mit dem Titel: BARTNING.BARTNING.BARTNING. AR-
CHITEKT DER MODERNE zu sehen.1 Sie gibt einen spannenden Einblick in das 
Leben und das Werk des Architekten Otto Bartning, einem der Begründer der 
Bauhaus-Idee und Protagonist des modernen Kirchenbaus. Im Vorfeld dazu 
hatten die Ausstellungsmacher 
das Stadtarchiv Rheinbach kon-
taktiert, um Daten und Fotos zur 
Geschichte der evangelischen Not-
kirche in Rheinbach zu erhalten, 
da auch dieses Bauwerk nach Plä-
nen Bartnings errichtet wurde. 
Das Notkirchenprogramm des Ar-
chitekten bildet einen wichtigen 
Teil der Ausstellung im Freilicht-
museum. Die Anfrage aus Kom-
mern gab nun den Anlass für eine 
intensivere Recherche zur Ge-
schichte der ersten evangelischen 
Kirche in Rheinbach.

Die erste evangelische Gemeinde in unserer Region entstand schon im 16. Jahr-
hundert. Wie häufig in der damaligen Zeit ging die Initiative dazu von ortsansäs-
sigen Adligen aus. Hier war es das Ehepaar Lutter Quadt von Landskron (1519-
1586) und Sophia von Pallandt (1525-1605), das gestattete, dass auf ihrer Burg 
in Flamersheim öffentlich reformierte Gottesdienste abgehalten wurden. Die 
Gemeinde blieb aber jahrhundertelang sehr klein. Erst 1772 konnte man in ei-
nem eigenen Kirchenbau Gottesdienste feiern.

Protestanten in der Stadt Rheinbach

In der Stadt Rheinbach gab es in kurkölnischer Zeit nur vereinzelt evangelische 
Christen. Für das Jahr 1594 ist allerdings belegt, dass Wiedertäufer mit ihren 
Familien aus der Stadt vertrieben wurden. Erst im 19. Jahrhundert stieg die 
Zahl der Protestanten langsam an. Rheinbach entwickelte sich zu dieser Zeit, da 
die Stadt zum Kreissitz bestimmt wurde, zu einer Verwaltungsstadt. Mehr und 
mehr preußische Beamte, die oft evangelisch waren, siedelten sich jetzt in der 
Kreisstadt an. Steuer- und Kommunalempfänger, Gendarm oder Kreis-Feld-
webel waren beispielsweise „neue“ Berufe, die zumeist von Zugezogenen aus-
geübt wurden. Dennoch lebten 1843 in Rheinbach gerade einmal zehn evange-

1  Ursprünglich sollte die Ausstellung am 25. Oktober 2020 enden, konnte aber, 
nachdem sie Corona-bedingt einige Monate nicht zugänglich war, um ein Jahr ver-
längert werden.

01 Blick in die Ausstellung BARTNING.BART-
NING.BARTNING. ARCHITEKT DER MODERNE.



8

lische Christen unter 1.587 Katholiken und 60 Juden.2 Die wenigen Rhein-
bacher Protestanten gehörten aber noch Mitte des 20. Jahrhunderts zur Fla-
mersheimer Gemeinde bzw. ab 1895, nach Verlegung des Pfarrsitzes, zum Pfarr-
bezirk Euskirchen. Sie wurden von den dort angestellten Pfarrern betreut. 
Während Trauungen oder Taufen der evangelischen Bürger Rheinbachs in die-
ser Zeit also in Flamersheim stattfinden mussten, konnten sie schon in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem Rheinbacher, eigentlich katholi-
schen Martinsfriedhof beerdigt werden. Als aber hier ab 1847 die Errichtung 
von repräsentativen Familiengräbern gegen Gebühr gestattet wurde, verweiger-
te die katholische Kirche als Friedhofseigentümerin den Rheinbachern evange-
lischen Glaubens dieses Recht. Ein längerer Rechtsstreit folgte.3

Die Anzahl evangelischer Christen in Rheinbach blieb, trotz des weiteren Aus-
baus des Ortes zur preußischen Verwaltungsstadt, überschaubar. Die Volks-
zählung 1872 notiert unter den in Rheinbach lebenden 1889 Einwohnern 1773 
Katholiken, 88 Juden und nur 28 Evangelische.4 Damit machten letztere nicht 
einmal 1,5 % der Gesamtbevölkerung aus.

Die Strafanstalt bringt neue Impulse

Einen bedeutsamen Einschnitt für die Rheinbacher Protestanten brachte 1914 
die Eröffnung einer Strafanstalt in der Kreisstadt. Es zogen damit nicht nur 
weitere evangelische Staatsdiener, die im Strafvollzug tätig waren, zu, sondern 

2  Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die heutige „Kernstadt“ Rheinbach, also 
Rheinbach ohne die seit 1969 zur Gesamtstadt zählenden Ortschaften.

3  Vergl. Pertz, Dietmar: Die Beisetzung eines Nichtkatholiken auf dem Rheinbacher 
Friedhof um 1860, in: Kultur und Gewerbe, VI/2000, S. 13 – 23.

4  Vergl.: Büttgenbach, Heinz: Die kommunale Selbstverwaltung in der Stadt Rhein-
bach 1845 – 1919, (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Rheinbach Kleine Reihe 
Nr. 17), Rheinbach 2014, S. 56.

02 Die Strafanstalt Rheinbach 1931. 
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selbstverständlich befanden sich auch unter 
den zumeist mehr als 500 Gefangenen viele 
Männer evangelischen Glaubens. Zur seel-
sorgerischen Betreuung dieser Menschen 
wurde neben einem katholischen auch ein 
evangelischer Pfarrer eingestellt. Die neu er-
baute Strafanstaltskapelle diente als Raum 
für Gottesdienste beider Konfessionen. Der 
erste in Rheinbach residierende Pfarre hieß 
Karl Echternacht.5 Er war zuvor Gefängnis-
pfarrer in Anrath gewesen und hatte dort be-
reits ein evangelisches Gemeindeleben eta-
bliert, deren Höhepunkt die Errichtung einer 
eigenen Kirche im Jahre 1910 war.

Durch Echternachts Engagement entstand 
nun auch in der Kreisstadt ein eigenständi-
ges evangelisches Gemeindeleben. Gottes-
dienste wurden in der Strafanstaltskapelle 
gefeiert, eine Sonntagsschule für Kinder fand 
in Privatwohnungen statt und ein Singkreis 
wurde gegründet. Den Konfirmandenunter-
richt hielt man aber weiterhin in Flamers-
heim ab. Die erste feierliche Konfirmation in 
Rheinbach wurde im Jahr 1921 und zwar in 
der Turnhalle des Lyzeums durchgeführt. 
Echternacht blieb bis zu seinem Ruhestand 
im Jahr 1932 in der Kreisstadt. Er starb 1955 
mit 89 Jahren in Bad-Godesberg.

Sein Nachfolger in der Strafanstalt wurde 
Wilhelm Hanstein aus Brandenburg. Mittler-
weile war die Zahl der evangelischen Christen 
in Rheinbach weiter gestiegen. Die Volkszäh-
lung vom 10.10.1933 ergab in der Kreisstadt, 
nach dem Bekenntnis gruppiert, folgendes 
Ergebnis in Prozenten: 94,2 Katholiken, 
4,3 % Protestanten, 1,3 % Juden und 0,2 
Prozent andere. Nimmt man eine Einwohner-
zahl von etwa 3.500 Personen ohne die Häft-

5  Vergl. Evangelische Kirchengemeinde 
Rheinbach, Chronik und Berichte, 2. Aufl., 
Rheinbach 2011, S. 3. Leider wurden in 
dieser Ausgabe die Portraitfotos von Pfarrer 
Echternacht und dem Flamersheimer und 
Euskirchener Pfarrer Strakerjahn vertauscht. 
Zitiert in Folge als Chronik und Berichte.

03 Pfarrer Karl Echternacht  
(1867 – 1955).

04 Pfarrer Wilhelm Hanstein  
(ca. 1885 – 1942).
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linge der Strafanstalt an, dann bedeutet dies, dass 1933 etwa 150 evangelische 
Christen in Rheinbach lebten.6 Damit hatte sich die Zahl gegenüber 1872 ver-
fünffacht.

Wilhelm Hanstein starb bereits 1942. Von da an bemühten sich zunächst ein-
quartierte Pfarrer und Wehrmachtspfarrer darum, in der schwierigen Kriegszeit 
das Abhalten von sonntäglichen Gottesdiensten aufrecht zu halten.7

Neuorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Bausubstanz in der Stadt Rheinbach war bei Kriegsende zu 60 % zerstört. 
Neben vielen Privathäusern fielen die Pfarrkirche St. Martin, das Postgebäude 
und andere öffentliche Gebäude den Bombardements aus der Luft zum Opfer. 
Gleichzeitig kamen immer mehr Flüchtlinge aus den nun zumeist von der Sow-
jetunion kontrollierten Gebieten. Für Rheinbach Stadt und Land, also der heu-
tigen Stadt Rheinbach mit seinen Ortschaften, zählte die Verwaltung im Dezem-
ber 1949 10.368 Einwohner, davon waren rund 16,5 %, nämlich 1.718 Perso-
nen Flüchtlinge.8

Damit war auch die Zahl evangelischer Christen in Rheinbach enorm ange-
wachsen. 1952 lebten in Rheinbach, ohne die heute dazu gehörigen Ortschaf-
ten, 4.241 Katholiken und immerhin 450 evangelische Christen.9 Somit war der 
Anteil der Protestanten an der Gesamtbevölkerung der Stadt auf über 10 % ge-
stiegen und sich damit im Vergleich zu 1933 mehr als verdoppelt. Auch in den 
heute zu Rheinbach gehörenden Ortschaften fanden viele Geflüchtete, Katholi-
ken wie Protestanten, eine erste Unterkunft.

Diese Entwicklung hatte schon im Herbst 
1947 dazu geführt, dass in Rheinbach ein 
eigener Ortspfarrer eingestellt werden konn-
te, der insgesamt rund 30 Orte der Umge-
gend, darunter auch Meckenheim, Odendorf 
und Ludendorf mitbetreuen sollte. Insgesamt 
zählte dieser Sprengel im Jahre 1952 rund 

6  Zeitungsausschnitt eingeklebt für das Jahr 
1933 in der Pfarrchronik St. Martin. Kopie 
im StA Rheinbach Archivische Sammlung 
Nr. 615. Die angegebenen absoluten Zahlen 
inklusive Strafanstalt lauten: 3.998 Ein-
wohner, davon waren 3.638 katholisch, 256 
evangelisch und 45 jüdisch. Wie zu erwarten 
war, weicht das Verhältnis in Bezug auf das 
religiöse Bekenntnis zwischen Bewohnern 
der Anstalt und der restlichen Stadtbevölke-
rung stark ab.

7  Siehe Anm. 6, S. 4.
8  Rheinische Zeitung, 9.12.1949.
9  General-Anzeiger Bonn, 25. Juli 1952.

05 Pfarrer Kurt Melzer  
(1899 – 1950).
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3.000 Protestanten.10 Die Pfarrstelle wurde mit Kurt Melzer besetzt, der 1899 in 
Treuburg/Ostpreußen geboren wurde. Für den Kriegsversehrten – er hatte den 
rechten Arm im Krieg verloren – war es sicherlich eine schwere Aufgabe, mit 
dem Fahrrad die seelsorgerische Betreuung seines großen Bezirks sicherzustel-
len.11 In der Zeit ab 1945 fanden die Gottesdienste an verschieden Orten statt. 
Den Gläubigen dienten zunächst die Sakristei der zerstörten Pfarrkirche, der 
Gasthof Burrenkopf, das Städtische Gymnasium und die Kapelle der Pallottiner 
als Raum für Gottesdienste.12 Aber die wachsende Zahl von Gemeindemitglie-
dern ließ den Wunsch aufkommen, einen eigene Kirche zu errichten. Zudem 
wurde der Bau eines Gebäudes als Zentrum für andere Gemeindeaktivitäten als 
notwendig angesehen.

Ein engagierter Verfechter der Rheinbacher In-
teressen auf höherer kirchlicher Ebene fand 
sich damals mit Kirchmeister Karl Kuck, der 
seit 1945 Mitglied im Synodalvorstand des Kir-
chenkreises Bonn war. Nicht zuletzt seinem 
Einsatz war es zu verdanken, dass Rheinbach 
als Standort für die Errichtung eines Gemein-
dezentrums mit integrierter Kirche ausgewählt 
wurde. Er hatte gehört, dass ein Hilfswerk der 
evangelischen Kirche gegründet worden war, 
um die Not der protestantischen Gemeinden 
im Nachkriegsdeutschland etwas zu lindern.13 
Es fehlten vor allem in der Diaspora Versamm-
lungsräume für die evangelischen Gemeinden. 
Die vom Hilfswerk eingerichtete Bauabteilung 
Neckarsteinach entwickelte nun unter dem 
Architekten Otto Bartning preisgünstige und 
schnell zu errichtende Gotteshaustypen. Die 
Teile für die Bauten wurden in serieller Bau-
weise in Neckarsteinach hergestellt, so dass 
das Bauwerk vor Ort nur noch von Fachkräften zusammengesetzt werden musste. 
Das Konzept sah weiterhin vor, dass das eigentliche Gotteshaus von ausländi-
schen Kirchen gestiftet werden würde, während für Bauplatz und die Finanzie-
rung und Errichtung des Fundaments die Ortsgemeinde zuständig sein sollte. 
Rheinbach bekam im September 1948 die Zusage, eine dieser neuen vom Archi-
tekten Otto Bartning entwickelten Gotteshäuser zu bekommen.14 

10  General-Anzeiger Bonn, 25. Juli 1952.
11  Chronik und Berichte 3f.
12  Vgl. Höroldt, Dietrich u. Joch, Waltraud (Hrsg.:): Evangelische Kirchen und Ge-

meinden der Kirchenkreise Bonn, Bad Godesberg, An Rhein und Sieg, Bonn, 1996, 
S. 87. Zitiert in Folge als Höroldt/Joch.

13  Evangelische Kirchengemeinde Rheinbach (Hrsg.): Gemeindebuch, Teil 1 (Chronik 
und Berichte), Münstereifel [1960], S. 27, zitiert in Folge als Gemeindebuch.

14  Gemeindebuch, S. 17.

06 Kirchmeister Karl Kuck.
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Otto Bartning – Pionier des modernen Kirchenbaus und des seriellen Bauens

Der Architekt Otto Bartning wurde am 12. April 1883 in Karlsruhe als Sohn 
eines Überseekaufmanns geboren.15 Sein bürgerliches, evangelisch geprägtes 
Elternhaus ermöglichte ihm früh die Beschäftigung mit Musik, Philosophie und 
anderen Künsten. Auch die Architektur interessierte ihn sehr, wobei Karlsruhe, 
die als Idealstadt geplante Residenzstadt, ein gutes Beispiel dafür war, wie Ar-
chitektur Raum gestalten kann. 1902 bis 1907 studierte Otto Bartning Archi-

tektur in Charlottenburg und Karlsruhe, 
aller dings ohne einen akademischen Ab-
schluss. Bereits 1905 bekam er einen ersten 
Auftrag zum Entwurf einer Kirche in Peggau 
bei Graz. Dabei ließ er sich von den Ideen der 
„Liturgische Bewegung“ inspirieren, die da-
mals die Liturgie erneuern wollte. In Bezug 
auf die Architektur der reformatorischen Kir-
chen wurde dabei die Zielsetzung formuliert, 
dass die Kirche ein „Versammlungshaus ei-
ner feiernden Gemeinde“ sein sollte.16 Bart-
ning entwickelte zu dieser Zeit für die Markt-
gemeinde Peggau, zusammen mit seinem 
Schulfreund, dem dort wirkenden Vikar Her-
mann Heisler, ein Konzept für ein zusam-
menhängendes Ensemble aus Kirchenbau, 
Gemeindesaal und Pfarrhaus. Man verzichte-
te auf einen Chor, vielmehr stellte man den 
Altar in den Gemeindesaal. Die Kirche, die 
am 1. November 1906 eingeweiht wurde, 
stieß allgemein auf große Anerkennung und 

weitere Aufträge vor allem für den Bau von Kirchen folgten. Bartning wurde 
dann Mitglied im Deutschen Werkbund, der Vereinigung von Architekten, 
Künstlern, Kunsthandwerkern und Unternehmern, die sich gemäß ihrer Sat-
zung eine «Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, 
Industrie und Handwerk» als Ziel setzte.17 Er schrieb dann, vom Kriegsdienst 
befreit, zwischen 1914 und 1918 ein Buch mit dem Titel „Vom neuen Kirchen-

15  Ausführliche Informationen zu Otto Bartning und sein Werk in: Durth, Werner; 
Pehnt, Wolfgang; Wagner -Conzelmann, Sandra: Otto Bartning – Architekt einer 
sozialen Moderne, Darmstadt 2017. Zitiert in Folge als Ausstellungskatalog. Diese 
Publikation erschien anlässlich der Ausstellung: Otto Bartning (1883 – 1959) – 
Architekt einer sozialen Moderne, die 2017/18 in Berlin, Karlsruhe und Darmstadt 
gezeigt wurde. Bei der aktuellen LVR-Ausstellung BARTNING.BARTNING.BART-
NING. ARCHITEKT DER MODERNE. in Kommern kann dieser Katalog ebenfalls 
erworben werden. Darüber ist die Otto-Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau 
(OBAK) eine Plattform zur Beschäftigung mit dem Werk Otto Bartnings. Sie hat 
viele Dokumente ins Internet gestellt. Die Seite der Arbeitsgemeinschaft ist unter 
http://www.otto-bartning.de abrufbar.

16  Ausstellungskatalog, S. 22f.
17  http://www.designlexikon.net/Fachbegriffe/D/deutscherwerkbun.html

07 Otto Bartning (1883 – 1959).
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bau“, „indem er in anderer Tradition 
und Sprache als die Manifeste und 
Programme der revolutionären Künst-
lergruppen nicht die Utopie einer idea-
len Gesellschaft, sondern die soziale 
Wirklichkeit von Gemeinden der pro-
testantischen Kirche zur Grundlage 
einer neuen Beziehung zwischen Ar-
chitektur und Gemeinschaft mach-
te.“18 Nach dem 1. Weltkrieg entwickel-
te er mit Walter Gropius die Bauhaus-
Idee, war aber an der Gründung der 
neuen Hochschule „Staatliches Bau-
haus in Weimar“ nicht beteiligt.19 In 
der Folgezeit erbaute er verschiedene 
Kirchen, aber auch Privathäuser. Zum 
Beispiel entwarf er eine expressionisti-
sche, nie realisierte Stern- (1922) und 
eine Stahlkirche, die im Auftrage der 
evangelischen Kirche für die Internati-
onale Presseausstellung 1928 in Köln 
errichtet wurde. Dies war ein Montage-
bau aus industriell gefertigten, normierten Doppel-T-Trägern.

Nachdem Walther Gropius mit dem Bauhaus im konservativen Weimar immer 
mehr unter Druck geriet und schließlich 1925 nach Dessau übersiedeln muss-

18  Bartning, Otto: Vom neuen Kirchbau, Neuausgabe, hrsgg. v. Peter Schüz, Köln 
1919. Zitat von Werner Durth, in: Ausstellungskatalog, S. 36.

19  Ausstellungskatalog, S. 34f.

08 Modell der Sternkirche.

09 Die 1928 in Köln errichtete Stahlkirche 
wurde später nach Essen transloziert und 
im Zweiten Weltkrieg zerstört.
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te, entwickelte Otto Bartning ein Konzept für eine Staatlichen Bauhochschule in 
Weimar. Eine Architektursparte hatte beim Bauhaus damals noch gefehlt. Er 
wurde 1926 Leiter der Bauhochschule, aber bereits 1930 wieder abgesetzt, 
nachdem in Thüringen die erste Landesregierung mit nationalsozialistischer 
Beteiligung gebildet wurde.20 Daraufhin ging Otto Bartning nach Berlin, wo er 
sich neben dem Kirchenbau auch dem modernen Siedlungsbau widmete. Unter 
anderem war er an Planung und Errichtung der Siedlung Siemensstadt betei-
ligt. In der NS-Zeit konzentrierte er sich wieder auf den Kirchenbau für die 
Evangelische Kirche.21

Bartnings Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands

Seit Ende 1941 war Bartning für die Bauhütte der Heiliggeist- und Peterskirche 
in Heidelberg tätig. Aus diesem Grund zog er 1943 mit seiner Familie in das 
nahegelegene Neckarsteinach.22 Im April 1945 übernahm er die Oberleitung des 
gesamten kirchlichen Bauwesens der Badischen Landeskirche. Schnell wurde 
deutlich, wie groß damals der Mangel an Kirchenbauten war. Viele Kirchen wa-
ren völlig zerstört oder zumindest vorläufig nicht mehr benutzbar. Dazu kamen 
die großen Ströme von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, die viele evangeli-
sche Christen in zuvor fast ausschließlich katholisch geprägte Regionen führ-
ten. Viele Diasporagemeinden entstanden und wünschten sich eigene Zentren 
für Gottesdienste und Gemeindeleben. Daraufhin wurde im August 1945 mit 
Hilfe von Spenden aus dem Ausland, die der Weltkirchenrat in Genf gesammelt 
hatte, das „Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland“ gegründet.23 
Gegenüber dem Wohnhaus von Otto Bartning richtete man die Bauabteilung 
Neckarsteinach ein, in der dieser dann mit Otto Dörzbach und Anton Wechssler 
ein Typenprogramm für Notkirchen entwickelte. Die Planung dieser ersten Ty-
pen von Notkirchen orientierte sich an den Grundbedürfnissen der Gemeinden 
Sie konnten zum Beispiel in teilzerstörte Vorgängerbauten integriert werden. 
Zwei Grundtypen A und B wurden entwickelt. Die weitgehend in Vorfertigung 
hergestellten Kirchen, hatten 350 – 500 Sitzplätze und waren sehr preiswert. 
Gegenüber den Kosten für normale Kirchenbauten vergleichbarer Größe lagen 
die Aufwendungen für die Notkirchen um 50 – 65 % niedriger.24 Die Vorschläge 
überzeugten den Weltrat der Kirchen, den lutherische Weltbund, die Evangelical 
and Reformed Church (USA), die Presbyterian Church (USA) und das Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen der Schweiz, die daraufhin zusammen das Notkir-
chenbauprogramm finanzierten. Zwischen 1947 und 1951 sollten 48 Notkir-
chen erbaut werden. Letztendlich wurden 43, davon 2 Typ A (Wandpfeilerkirche 

20  Ausstellungskatalog, S. 55.
21  Ausstellungskatalog, S. 77.
22  Ausstellungskatalog, S. 88.
23  Ausstellungskatalog, S. 91.
24  Rehm, Jörg; Kronthaler Sabine: Sakralbau in Zeiten des Mangels – Otto Bartnings 

Notkirchenprogramm, München 2019, S. 18. Die Arbeit wurde als pdf online abge-
rufen am13. Mai 2020 unter: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1521663/1521663.
pdf. Zitiert in Folge als Rehm/Kronthaler 2019.Rehm/Kronthaler 2019, S. 18.
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mit Spitztonnendach) und 41 Typ B (Saalkirche mit Satteldach) realisiert.25 Drei 
dieser Kirchen wurden bis heute abgebrochen, die anderen dienen heute noch 
zur Abhaltung von Gottesdiensten oder zu anderen Zwecken.26 Ein dritter Typ C 
kam nicht zur Ausführung.

Ein zweites Notkirchenprogramm

Bereits 1949 wurde ein zweites Notkirchenprogramm gestartet. Dafür wurden 
zwei weitere Typen entwickelt, die deutlich kleiner und noch kostengünstiger 
als die zuvor entworfenen waren: Einen Typ D Gemeindezentrum und eine so-
genannte Diasporakapelle ohne Typenbezeichnung. Die evangelische Gemeinde 
in Rheinbach hatte in der Nachkriegszeit, wie oben schon beschrieben, ein gro-
ßes Interesse an einer eigenen Kirche und einem Versammlungshaus für die 
Gemeinde. Deshalb lag es nahe, sich für die Errichtung des Typs D Gemeinde-
zentrum zu bewerben. Und zügig erhielten die Rheinbacher Protestanten eine 
Finanzierungszusage. Wie sah nun dieser Typ D aus, der in Rheinbach errichtet 
werden sollte?

Typ D Gemeindezentrum
Wenn das Gebäude auch primär für den Gottesdienst gedacht war, so sollte 
dieser Kirchentyp darüber hinaus zusätzlich als Gemeindezentrum nutzbar 
sein. Das heißt, die Kirche war so geplant, dass dort auch Versammlungen 
kirchlicher Vereine und Gruppen abgehalten werden konnten. Deshalb be-
findet sich bei diesem Typ der Altar vor einer Nische, die durch Türen ver-
schlossen werden konnte. Wenn zum Beispiel eine Jugendgruppe Tischten-
nis im Kirchenraum spielen wollte, verschwand der Altar einfach in der 
 Nische und die Altarläden wurden zugeklappt. Auch sah die Planung die 
Möglichkeit vor, das Gestühl zu versetzen, so dass auch Tische aufgestellt 
werden konnten.

Vor Errichtung dieses Gemeindezentrums Typ D musste die Gemeinde aller-
dings auf eigene Kosten für den Erdaushub und ein Fundament sorgen. Dar-
auf sollte dann der eigentliche Kirchenbau von15,76 m Breite, 13,16 m Länge 
sowie 8,70 m Höhe errichtet werden. Das Gebäude war als Gemeindesaal mit 
zwei Seitenschiffen geplant. Hinter dem Altar waren eine Sakristei, eine Tee-
küche sowie eine Toilette vorgesehen. Direkt daran anschließend konnte ge-
mäß Bauplan fakultativ eine Pfarrerwohnung in 10,51 m Länge und 6,75 
Breite angebaut werden. In Rheinbach wurde aber, anders als bei der zur 
gleichen Zeit erbauten Schwesterkirche in Oberpleis, auf einen solchen An-
bau einer Wohnung für den Pfarrer verzichtet. Vielmehr errichtete man in 
Rheinbach ein freistehendes, massives Pfarrwohnhaus, das auf zwei Ge-
schossen rund 130 qm Wohnfläche hatte. Dazu kam ein Keller, der noch ein-
mal 62 qm ausmachte.27 Entworfen wurde dieses Gebäude von dem Rhein-

25  Rehm/Kronthaler 2019, S. 11.
26  Eine Auflistung der Kirchen findet sich auf der Internetseite https://de.wikipedia.

org/wiki/Bartning-Notkirche#cite_note-16. Eingesehen am 13.05.2020
27  Bauakte, Stadt Rheinbach, Altaktenarchiv, Nr. 6678, zitiert in Folge als Bauakte. 
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bacher Architekten Paul Wegener. Auch das Wohnhaus wurde vom evange-
lischen Hilfswerk finanziert. Dies war aber erst nach mehrmaliger Rück-
sprache mit Bartning möglich, da die Stifter zunächst auf den beim Gemeinde-
typ D üblichen Holzanbau bestanden hatten.28

In dem gegenüber dem Altar gelegenen Teil des Gemeindezentrums waren 
links und rechts zwei Eingänge vorgesehen, dazwischen ein etwas erhöhtes 
Orgel podium.

28  Gemeindebuch, S. 28.

10 Grundriss des Gemeindezentrums D gemäß Bauplan im Stadtarchiv Rheinbach.
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Das Gemeindezentrum bot auf Kirchenbänken Platz für 200 Gottesdienstteil-
nehmer29, bei Nutzung mit Tischen standen 168 Tischplätze zur Verfügung.

Das Grundgerüst der Aufbauten bestand aus einer hölzernen, zweireihig um-
laufenden Skelettkonstruktion. Die äußeren Holzpfeiler waren mit Zementfaser-
platten ausgefacht. Die inneren Pfeilerreihen bildeten den eigentlichen, über die 
Seiten hinaus erhöhten Kirchenraum. Darüber wurde ein umlaufendes Fenster-

29  Die Angaben zu den „Gestühlplätzen“ ist widersprüchlich. Im Musterbauplan von 
1949 ist die Zahl von 200 Plätzen angegeben, in der Werbebroschüre „Gemeindezen-
tren Diasporakapellen)“aus dem Jahr 1950 werden 250 bis 280 Plätze angegeben.

12 Schnitte durch das Gemeindezentrum gemäß Bauplan im Stadtarchiv Rheinbach.

11 Seitenansichten des Pfarrhauses im Rheinbacher Bauplan.
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band angeordnet. Ein steiles Walmdach bildet mit einer Traufhöhe von etwa 5 m 
den oberen Abschluss. Die Seiten erhielten ein flacheres, umlaufendes Pult-
dach.30 

Die Stadt Rheinbach unterstützt die Gemeinde

Bereits im Herbst 1948, nach der Zusage, eine „Barackenkirche mit Pfarrwoh-
nung“, wie es Pfarrer Hoffmann in seinem 1960 erschienenen Gemeindebuch 
formulierte, gestiftet zu bekommen, begann man Geld für den Kirchenbau zu 
sammeln.31 Etwas später wurde sogar ein Kirchbauverein gegründet. Man be-
gab sich auch sogleich auf die Suche nach einem möglichen Bauplatz. Im Früh-
jahr 1949 fanden Pfarrer Melzer, Kirchmeister Kuck, gemeinsam mit dem Stadt-

30  Weitergehende Baubeschreibungen finden sich in dem pdf-Dokument: Rehm/Kron-
thaler 2019. 

31  Gemeindebuch, S. 17.

13 Lageplan der Evangelische Kirche am südlichen Ende der Straße „Bungert“. Links die 
kurze Zeit später errichtete Schule Bachstraße und der Hexenturm. Rechts der Kirche das 
Pfarrhaus.
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direktor Dr. Römer eine Stelle, die für den Bau der Notkirche geeignet war. Da-
von berichtete der Stadtdirektor dem Hauptausschuss der Stadt Rheinbach in 
seiner Sitzung vom 27. April 1949 32. In der Stadtratssitzung am 3. August 1949 
wurde dann der einstimmigen Beschluss gefasst, der „evangelischen Kirchen-
gemeinde Rheinbach auf städt. Grundeigentum östlich der Baumgartenstraße 
ein angemessenes seiner Größe nach in der Örtlichkeit noch festzulegendes Ge-
ländestück zum Bau einer Kirche in Erbpacht auf die Dauer von 99 Jahren ge-
gen eine Zahlung einer jährlichen Anerkennungsgebühr von 20,- DM zur Ver-
fügung...“ zu stellen.“ 33 Der notarielle Vertrag wurde am 3. September 1949 
unterzeichnet. Darin wurde festgelegt, dass die Stadt der evangelische Kirchen-
gemeinde aus zwei städtischen Grundstücken eine Fläche von ca. 1.300 qm 
nach Erbbaurecht zum Bau einer Kirche, eines Gemeindesaals und eines Pfarr-
hauses übergibt.34 Das Presbyterium hätte das Grundstück allerdings lieber 
angekauft.35

32  Stadtarchiv Rheinbach, Historisches Archiv, Nr. 422. 
33  Stadtarchiv Rheinbach, Historisches Archiv, Nr. 405. Die Baumgartenstraße wurde 

später zunächst in Burgstraße, später in Bungert umbenannt.
34  Stadtarchiv Rheinbach, Sammlung Rats- und Ausschusssitzungen. Vertrag in 

Abschrift in den Erläuterungen zur Hauptausschusssitzung vom 27.7.1970. Hier 
auch die Folgeverträge von 1954, in denen die Fläche festgelegt wird. 

35  Protokollbuch des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinbach, 
S. 163 – 169.

(Fortsetzung folgt)

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Dietmar Pertz

Wochenmarkt während Weihnachten und Neujahr

Das Bürgerbüro möchte hiermit alle Bürgerinnen und Bürger darüber informie-
ren, dass der Wochenmarkt am Freitag, dem 25.12.2020, sowie am Freitag, 
dem 01.01.2021 feiertagsbedingt ausfällt. 

Bezüglich des Wochenmarktes am Mittwoch, dem 23.12.2020, sowie Mitt-
woch, dem 30.12.2020 ergeben sich keine Änderungen. 

Denken Sie an Ihre Vorbestellungen für die Feiertage!

Die Marktbeschicker nehmen Ihre Bestellungen gerne entgegen. Alle Marktbe-
schicker sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachgebietes Ordnungs-
angelegenheiten wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr.

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Astrid Faßbender
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Geschenke fair,  
umweltfreundlich und  

plastikfrei verpacken .......

..... so das Motto eines Infotisches am 5.11.2020 während des Feierabendmark-
tes. Die Initiative „Rheinbach – ohne Plastikmüll“ und die Steuerungsgruppe 
Rheinbach Fairtrade Town informierten Interessierte zu dem Thema.

Eine nachhaltige und faire Verpackung 
verschwendet keine natürlichen Res-
sourcen und kann möglichst häufig 
wiederverwendet werden.  Auf dem 
Tisch konnte man viele, praktische 
Ideen zum Nachmachen finden, wie 
Geschenkpapier aus alten Prospekten, 
Katalogen, Zeitschriften und Kalen-
dern, Geschenktüten aus Recycling-
papier, Faltschachteln aus buntem 
Altpapier und Recycling-Geschenkpa-
pier mit dem Siegel „Blauer Engel“. Mit 
buntem Papier beklebte Küchenrollen 
und Schuhkartons, Plastikdosen stan-
den auf dem Tisch. Sehr interessiert waren die Gesprächspartner*innen an den 
Geschenkbeuteln, die von Näherinnen aus den beiden Initiativen genäht wur-
den. So lagen Beutel aus Tüchern und Reststoffen, aus Tischdecken und Bett-
wäsche, aus verbrauchten Jeans auf dem Tisch. Für die Adventszeit gab es das 
Beispiel eines wieder verwendbaren Adventskalenders aus Stoff. Bänder aus 
Stoffresten, Paketschnur, Bast, Jutegarn, Wollschnüre, Blätter, Gräser, Stein-
chen und Holzstückchen runden das Bild eines Geschenkes ab. 

Besonderes Interesse gab es für die alte japanische Einpackkunst Furoshiki, 
mit der Geschenke in quadratische Tücher umwickelt und verknotet werden. 
https://www.youtube.com/watch?v=dgKAzwucHRs

Auch eine wiederverwendbare Verpackung wie ein Bienenwachstuch war eine 
Überraschung.

Und was halten Sie von einem selbstgemachten Kleber, völlig plastikfrei und 
unbedenklich? Machen Sie es nach, die Anleitung finden Sie unter https://uto-
pia.de/ratgeber/geschenke-verpacken-tipps/ sowie weitere Tipps unter https://
www.smarticular.net/alternative-geschenkverpackungen-ohne-plastik-tesa/

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim fairen Einpacken!

Steuerungsgruppe Rheinbach Fairtrade Town & 
Initiative Rheinbach ohne Plastikmüll
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Aktion der Rheinbacher Einzelhändler in der Innenstadt gestartet:
Kunden haben in Corona-Zeiten #einherzfürrheinbach

Es ist nicht einfach, in der Corona-Zeit den Einzelhandel in Rheinbach einigermaßen durch 
die Pandemie zu bekommen.

Um auf sich aufmerksam zu machen, starteten die Unternehmen vor kurzem in der Innen-
stadt die Aktion #einherzfürrheinbach. Diese Aktion hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
Kunden auch während des Lockdown Light, von dem besonders die Gastronomie betroffen 
ist, in die Geschäfte einzuladen.

Entstanden ist die Idee innerhalb einer Gruppe von Einzelhändlern und wurde anschließend 
von Petra  Zavelberg und Marcel Eich in die Tat umgesetzt. Wobei Marcel Eich kostenlos die 
Bilder von den einzelnen Händlern im Studio und die Plakate anfertigte.

Diese Aktion will auf die gute Beratung der inhabergeführten Fachgeschäfte aufmerksam 
machen. „Jeder Euro, der im Internet ausgegeben wird schwächt den Rhein bacher Einzel-
handel. Und das kann für unsere Stadt in Zukunft dramatische Folgen haben“, so Marcel Eich 
von der Fa. Foto Eich.

Bereits im Frühjahr, bei der ersten Welle der Pandemie, wurde in einer Aktion unter dem 
Motto „kauft Lokal“ auf die Schwierigkeiten im stationären Einzelhandel hingewiesen, wor-
auf auch mit der Aktion #einherzfürrheinbach hingewiesen werden soll.

Um unseren Kunden den Einkauf so einfach wie möglich zu gestalten, bieten die Einzelhänd-
ler auf  Anfrage auch einen Lieferservice an. Dies alles selbstverständlich unter Einhaltung 
der Corona-Hygienevorschriften. Die teilnehmenden Geschäfte erkennt man an dem Plakat 
mit den zwei  Weihnachtskugeln.

„Bitte unterstützen Sie den örtlichen Handel und kaufen Sie ihre Weihnachtsgeschenke so-
wie die Dinge des täglichen Bedarfs bei den Einzelhändlern ihres Vertrauens, damit auch 
nach der Pandemie der örtliche Handel noch vorhanden ist“, so Ruth Gelbe von Moden Gelbe 
in der Rheinbacher Innenstadt.

Die Aktion, die mit weiteren Aktivitäten geplant ist, wird bis Endes des Jahres fortgeführt.

Alle Kunden möchten wir noch einmal daran erinnern, dass der Mund-Nasenschutz beim 
Betreten der Geschäfte nach wie vor vorgeschrieben ist. 
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Museumsshop weihnachtlich

Der Museumsshop stellt sich jetzt mit entsprechender Deko und passenden An-
geboten ganz auf die Weihnachtszeit ein. Anja Alscher, Glasstudio Borowski, 
Helga Feuser-Strasdas, Palme Leuchten, Stefanie Stanke und Angela Liane 
Wagner – alle Glaskünstler und Firmen haben sich auch in diesem Jahr Origi-
nelles einfallen lassen. 

Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet der Museumsshop des Glasmuseums dar-
über hinaus eine Auswahl an Gläsern des bekannten Rheinbacher Glaskünst-
lers Franz Wendler an. Darunter sind zum Beispiel Wein- oder Cognacgläser 
und Windlichter mit einem hübschen weihnachtlichen Dekor. Die gravierten 
Einzelstücke machen sich nicht nur gut unter dem Weihnachtsbaum, sondern 
auch in der Adventsdeko. 

Der Museumsshop ist zu den regulären Öffnungszeiten dienstags bis freitags 
von 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr und am Wochenende zwischen 
11:00 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aktuelle Infos zu den Corona-bedingten Öffnungszeiten unter www.glasmuseum- 
rheinbach.de

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Bozena Yazdan
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ZERBRECHLICHE HEILIGE

Rumänische Hinterglasikonen  
aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums 

Gundelsheim/N.

Kabinettausstellung im Glasmuseum Rheinbach 
13. November 2020 – 31. Januar 2021

Die rumänischen Hinterglasikonen Siebenbürgens sind als Zeugnisse echter 
Volkskunst gleichsam Fenster in eine andere, himmlische Wirklichkeit, die in  ihren 
Motiven und ihrer Farbenpracht Lebensfreude und tiefempfundene Frömmigkeit 
vereinen.

Das Glasmuseum Rheinbach zeigt in der Vorweihnachtszeit bis Anfang nächsten 
Jahres in Raum 13 eine repräsentative Auswahl aus der historischen Sammlung 
rumänischer Hinterglasikonen des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim a.N. 

In Corona-Zeiten verdient der im Westen weniger bekannte heilige Charalampes 
besondere Beachtung:

Der heilige Charalampes  
(auch Charalampius oder Haralambie) 

war nach einigen Quellen Bischof von Magnesia (Kleinasien) und erlitt im 
Jahr 203 n. Chr. sein grausames Martyrium während der Verfolgung unter 
Kaiser Septimius Severus. Sein Name Χαράλαμπος bedeutet auf Griechisch 
„strahlend vor Freude“.

In der Ostkirche wird er als Patron gegen Pest, Cholera und Viehseuchen 
verehrt. Wie bei anderen Völkern Südosteuropas verweisen auch bei den 
Rumänen Siebenbürgens bestimmte Praktiken seines Kultes in den Bereich 
von Volksaberglaube und Volksmedizin. Immer wenn die Nachricht aufkam, 
dass eine Seuche die Menschen dahinraffe, soll die Nachfrage nach Chara-
lampes-Ikonen gestiegen sein, da man auf die Schutzkraft des Heiligen hoff-
te. Er wird im Bischofsornat dargestellt, zu seinen Füßen kauert als Zeichen 
seines Triumphes über Krankheit und Verderben die Personifizierung der 
Pest bzw. des Todes als drachenartiger Dämon oder als Skelett mit prächti-
gem Helm und Sense in den Knochenhänden. Meist hält Charalampes diese 
Gestalt an einer Kette fest, wodurch seine Herrschaft über sie bzw. über die 
von ihr angezeigten Heimsuchungen zum Ausdruck gebracht wird. Zwar hat 
er sie überwunden, aber er kann sie jederzeit wieder von der Kette loslassen.

Auf der siebenbürgischen Hinterglasikone aus der Sammlung des Sieben-
bürgischen Museums Gundelsheim ist Charalampes stehend im Bischofs-
ornat, mit der Rechten segnend und das Evangelium in der Linken hoch-
haltend dargestellt. Vor links nähert sich ihm der segnende Christus, von 
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rechts ein Engel mit dem Märtyrerkranz. Der Heilige steht vor einer Stadt-
kulisse. Von beiden Seiten nähern sich ihm Abordnungen verängstigter 
Menschen fürbittend und aufgeregt gestikulierend. Charalampes tritt auf 
den Sensenmann, den er an der Kette festhält. Der untere rechte Bildrand 
gewährt einen Blick in den Abgrund des Totenreichs, in den einige Men-
schen schon hinabgesunken sind.

 

CHARALAMPES

Rumänische Hinterglasikone aus Siebenbürgen 
Kronstädter Vorort Şcheii Braşovului, 2. Hälfte 19. Jahrhundert

Siebenbürgisches Museum Gundelsheim/Neckar

Alle Angaben unter Vorbehalt  
der im Dezember geltenden Corona-Schutzverordnung!  

Aktuelle Hinweise unter www.glasmuseum-rheinbach.de 

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Dr. Ruth Fabritius 
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Magic Times

Outdoor-Leuchtobjekte aus dem Glasstudio Borowski 
bis 20. Dezember 2020 im Innenhof des Glasmuseums Rheinbach

So, wie seit Ende November, haben unsere Besucher den Innenhof des Glasmu-
seums noch nie erlebt.

Phantasievolle Kunstwerke aus Glas und Metall, farbenfrohe Skulpturen, die an 
Fabelwesen erinnern, Leuchten, Windspiele und Skulpturen verwandeln in der 
Vorweihnachtszeit den Innenhof des Glasmuseums in ein märchenhaft-skurri-
les Zauberreich. Originelle und sympathische Glasobjekte aus der Tierwelt sind 
mit von der Partie, aber auch tapfere Krieger und schräge Vögel, die weltbe-
kannte Berühmtheiten liebevoll aufs Korn nehmen.

Kurzum: Es ist bunt, fröhlich und unbeschwert, aber auch magisch und ge-
heimnisvoll! Gerade in den heutigen Zeiten Corona-bedingter Ungewissheit und 
Verunsicherungen erfreut uns diese humorvolle Abwechslung.

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Dr. Ruth Fabritius
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AUSZUG AUS DEM VOLKSHOCHSCHULPROGRAMM

Anmeldungen bitte unter www.vhs-rheinbach.de, Tel. 02226 921-920  
oder an die VHS, Rheinbach, Schweigelstraße 21, 53359 Rheinbach

Volkshochschule
Voreifel

Dienstag, 01.12.20 
19.30 - 21.00 Uhr 
Kurs 1033W 

Verschwörungstheorien: Charakteristika - Funktionen – Folgen, 
Online-Vortrag, Livestream aus der Online-Reihe vhs-wissen-live 
Verschwörungstheorien sind derzeit in aller Munde und scheinbar überall. 
Doch was macht eigentlich eine Verschwörungstheorie aus, und warum 
glauben Menschen an sie? Haben Verschwörungstheorien in den letzten Jahren 
zugenommen, oder sind sie durch das Internet nur sichtbarer geworden? 
Kehren sie langsam in die Mitte der Gesellschaft zurück? Und warum sind sie 
unter den Anhängern der neuen populistischen Bewegungen so verbreitet? Ist 
das gefährlich für unsere Demokratie, und was kann man dagegen tun?  
Der Referent Professor Dr. Michael Butter ist Professor für amerikanische 
Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Er koordiniert ein 
europäisches Netzwerk zur Erforschung von Verschwörungstheorien, an dem 
über 150 Wissenschaftler*innen aus 36 Ländern und mehr als einem Dutzend 
Disziplinen beteiligt sind. Im März 2018 erschien in der Edition Suhrkamp 
„Nichts ist, wie es scheint: Über Verschwörungstheorien“. Nach der Anmeldung 
erhalten Sie von der VHS Voreifel rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn eine E-Mail 
mit den Link-Zugangsdaten. Ort: online, gebührenfrei

Donnerstag, 10.12.20 
19.30 - 21.00 Uhr 
Kurs 215W 

Das Zeitalter des Glaubens, Online-Vortrag, Livestream aus der Online- 
Reihe vhs-wissen-live 
Das „Zeitalter des Glaubens“ begann mit der Emanzipation der Religion vom 
Staat um 500 v.Chr. im frühen Judentum und begann zu verblassen mit der 
Emanzipation des Staates von der Religion im 18. und 19. Jh. Diese Geschichte 
behandelt der Vortrag aus dem Gesichtspunkt der Ägyptologie, die es mit einer 
Kultur zu tun hat, die dem Zeitalter des Glaubens vorausging und deren 
Wiederentdeckung seit der Renaissance zum Ende dieses Zeitalters beiträgt.
Jan Assmann ist Professor em. für Ägyptologie an der Universität 
Heidelberg und Professor für allgemeine Kulturwissenschaft an der 
Universität Konstanz. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem 
Deutschen Historikerpreis (1998), dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaft-
liche Prosa (2016) und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (mit 
Aleida Assmann, 2018). Nach der Anmeldung erhalten Sie von der VHS Voreifel 
rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn eine E-Mail mit den Link-Zugangsdaten. Ort: 
online, gebührenfrei

Dienstag, 15.12.20  
19.30 - 21.00 Uhr 
Kurs 1034W

Journalismus statt Panik - Von der besonderen Aufgabe und Verantwor-
tung der Medien - Online-Vortrag, Livestream aus der Online-Reihe 
vhs-wissen-live, in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung
1964 in Stadthagen geboren, begann Georg Mascolo seine Karriere 1988 für 
„Spiegel-TV“. 1992 folgte der Wechsel zum Magazin „Der Spiegel“, wo er als 
Leiter des Ressorts „Deutschland II“ sowie als politischer Korrespondent in den 
USA arbeitete. Von 2008 bis 2013 war Mascolo Chefredakteur des „Spiegel“. 
Aufsehen erregte u.a. sein Gespräch mit Edward Snowden 2013 in Moskau 
über dessen Enthüllungen in der NSA-Affäre. Seit 2014 ist Mascolo Leiter der 
Recherchekooperation von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Nach der 
Anmeldung erhalten Sie von der VHS Voreifel rechtzeitig vor Veranstaltungsbe-
ginn eine E-Mail mit den Link-Zugangsdaten. Ort: online, gebührenfrei
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Veranstaltungskalender 

 – Alle Veranstaltungen sind der Öffentlichkeit zugänglich –  
Bitte beachten Sie auch die sonstigen in der Ausgabe abgedruckten Veranstaltungen

Der Redaktionschluss ist immer der 10. des Vormonats!

Bitte senden Sie Anliegen, Beiträge und Termine ab sofort an  
kulturundgewerbe@stadt-rheinbach.de 

Telefonisch erreichbar unter: Celine Wirtz / Jamina Bongers 02226 917-111

Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltungstermine unter Vorbehalt 
aufgenommen sind. Aufgrund der Ansteckungsgefahr mit der Infektions-

krankheit Covid-19 folgen viele Veranstalter den Anweisungen und 
Empfehlungen des Gesundheitsministeriums u.s.w. Veranstaltungen 

abzusagen oder zu verschieben.  
Bitte vergewissern Sie sich selbst unmittelbar vor der Veranstaltung,  

ob diese tatsächlich stattfindet.  
Die Redaktion kann dafür keine Gewähr übernehmen.

Dienstag, 01.12.2020

8:30 – 11:30 Uhr  Schuldnerberatung des SKM Rhein-Sieg im Rathaus, Schweigelstra-
ße 23. Terminvereinbarung erforderlich unter 02225 7084790

14:30 Uhr Spaziergang mit Rolf Hunke – Treffpunkt: Wasemer Turm/Prümer-
Wall; www.eifelverein-rheinbach.de – Anmeldung: 02226 / 57 73

14:30 – 16:00 Uhr Anmeldecafé – im FamZ & KiTa „Hopsala“ Schumannstr. 7 – Alle in-
teressierten Familien Rheinbachs können in diesen 1,5 Stunden die 
Einrichtung kennenlernen. Telefon: 02226 7105 – Anmeldeschluss 
ist eine Woche vorher

15:00 -17:00 Uhr Caritas-Suchtkrankenhilfe – Offene Sprechstunde: Beratung und 
Therapievermittlung bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, ille-
galen Drogen, Glücksspiel, Essstörungen und PC/Internet-Gebrauch 
für Betroffene, Angehörige und sonstige Bezugspersonen. Vermitt-
lung in Selbsthilfegruppen, Pfarrgasse 6, 02226 12404

19:00 Uhr Basistreffen ZWAR Rheinbach 2014 für Menschen ab 50, im Haus am 
Römerkanal, Römerkanal 11. Gäste sind herzlich willkommen. Infos 
bei Ingrid Pasierbski 02226 6577

Mittwoch, 02.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

15:00 Uhr  Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger sowie Besuchergruppen kön-
nen sich bei einer Besucher- und Informationsveranstaltung über 
das GTZ und die WFEG, Marie-Curie-Str. 1-5, informieren. Anmel-
dung erbeten unter 02226 870
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16:00 – 17:30 Uhr Spielcafé für Eltern mit Kindern im Kindergartenalter – im FamZ & 
KiTa „Hopsala“ Schumannstr. 7, 53359 Rheinbach. Nähere Infos ent-
nehmen Sie bitte der Homepage www.tfk-hopsala.de

18:00 – 18:30 Uhr Sprechstunde der UWG Rheinbach im Raum der UWG-Fraktion, 
Kriegerstr. 12. Anmeldung bei: dieter.huth@uwg-rheinbach.de oder 
022267166.

Donnerstag, 03.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

11:00 – 12:00 Uhr Kinderwagencafé –  für Eltern mit bis zu 1-jährigen Kindern unter der 
Leitung von Frau Hilger im FamZ & KiTa „Hopsala“, Schumannstraße 
7, 01575 1895899, Anmeldung nicht erforderlich.

14:00 Uhr Donnerstagswanderung – Treffpunkt: Gräbbachbrücke/Stadtpark. 
Näheres unter 02226 9113 927; www.eifelverein-rheinbach.de

15:00 – 17:00 Uhr Freiwilligenzentrum „Blickwechsel“ – Vermitteln von Kontakten zwi-
schen Personen, die ein Ehrenamt suchen, und Organisationen, die 
Aufgaben anbieten, im Himmeroder Hof, 02226 917-210, Ansprech-
partnerin: D. Kübler, www.blickwechsel-rheinbach.de

16:00 – 19:00 Uhr Rheinbacher Feierabendmarkt mit Anbietern aus der Region auf dem 
Kirchplatz St. Martin –  www.rheinbacher-feierabendmarkt.de

18:30 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Klaus 0171 21 00 735 / 
Reinhard 0152 599 156 46, Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

19:00 Uhr Treffen der Imker und Bienenfreunde des Bienenzuchtvereins Rhein-
bach und Umgebung 1867 e.V. im Merzbacher Hof, Merzbacher Stra-
ße 27. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen!

19:00 Uhr Tauschtreffen der Rheinbacher Briefmarkenfreunde im Himmeroder 
Hof (Glasmuseum), Himmeroder Wall 6, Rheinbach. Gäste herzlich 
willkommen. Infos bei Udo Lucas, 02226 12680

Freitag, 04.12.2020

9:00 – 18:30 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

15:00 Uhr Treffen der Bingo-Freunde der Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Rhein-
bach, Anmeldung bei Frau Elsbeth Kreische, 02226 6244, Koblenzer 
Str. 6 (ehem. Katasteramt)

18:00 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Peter: 02225 3413  
Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

ab 19:00 Uhr Treffen der Pfadfinder und Freunde des Georgsrings im Brauhaus 
Rheinbach, Wilhelmsplatz 1

Samstag, 05.12.2020

10:00 – 14:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b
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Sonntag, 06.12.2020

8:00 Uhr „Dümpelfeld und die Höhen von Reifferscheid und Winnerath“ 19 km, 
350 Höhenmeter, Schlusseinkehr. Treffpunkt:  Deichmann-/Takko-
Parkplatz, Euskirchener Weg (neben Aldi-Parkplatz), Rheinbach. 
Wanderführerin: Sabine Deuster – www.rheinbach-wandern.de  

10:00 Uhr Von Quellen und Mühlen – Mountain Hiking (14 km); Rucksackver-
pflegung, evtl. zum Abschluss Glühwein im Eifelhaus-Garten; Start: 
Waldfriedhof Rheinbach, Führung: Martin Schwarz – Anmeldung: 
Do – Fr unter 02226 / 15 8638 – www.eifelverein-rheinbach.de

Montag, 07.12.2020

10:30 – 12:30 Uhr Café international in den Räumen des LIVE in der Bachstraße 2. Es 
dient der Begegnung von Rheinbachern und Neubürgern unserer 
Stadt und dient darüber hinaus als Anlaufstelle für hilfesuchende 
Neubürger als auch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Wir freuen uns 
auf Sie!

13:00 – 14:00 Uhr Sprechstunde bei Fragen zur Sprache und Entwicklung im Familien-
zentrum der Lebenshilfe Integrative Kindertagesstätte „Rasselbande“, 
Koblenzer Str. 6b (kostenfrei). Weitere Infos und Anmeldung unter 
02226 / 17470

17:00 – 20:00 Uhr Ramershoven spielt… Es werden alte Brett- und Kartenspiele ge-
spielt. Herzlich willkommen ist jeder, egal wie alt, aber im Besonderen 
Seniorinnen und Senioren, die Freude am Spielen haben und An-
schluss suchen. Ohne Anmeldung, evtl. Getränke mitbringen, bei 
Herrn Michael Homann, Schmidtheimer Straße 19.

19:00 – 21:00 Uhr Basistreffen des ZWAR-Netzwerkes Rheinbach für Menschen ab 50 
im Café WIR im Mehrgenerationenhaus, Hollerithstraße 7. Gäste sind 
herzlich willkommen. Infos bei Jürgen Schäfer, 0172 4034256.

Dienstag, 08.12.2020

15:00 – 17:00 Uhr Caritas-Suchtkrankenhilfe – Offene Sprechstunde: Beratung und 
Therapievermittlung bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, ille-
galen Drogen, Glücksspiel, Essstörungen und PC/Internet-Gebrauch 
für Betroffene, Angehörige und sonstige Bezugspersonen, Vermitt-
lung in Selbsthilfegruppen, Pfarrgasse 6, 02226 12404

Mittwoch, 09.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

9:30 – 11:00 Uhr Sprechstunde des VdK (Verband für Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderte und Rentner) – auch für Nichtmitglieder! – bei der Stadt-
verwaltung Rheinbach, Infos unter 02226 2623, www.vdk.de/ov-
rheinbach.de

16:00 Uhr „Lotse sein im Meer des Vergessens“, Gesprächskreis für Angehörige 
von Demenzerkrankten im Malteser-Seniorenheim, Gerbergasse 20.  
Infos unter 02226 85214. Alle Betroffenen sind herzlich eingeladen!
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17:30 – 18:00 Uhr Sprechstunde der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Rheinbach   
Leitung: Martina Koch, 02226 14731

18:00 – 18:30 Uhr Sprechstunde der UWG Rheinbach im Raum der UWG-Fraktion, 
Kriegerstr. 12. Anmeldung bei: dieter.huth@uwg-rheinbach.de oder 
022267166.

18:30 – 19:30 Uhr Sprechstunde der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Rheinbach in den 
Fraktionsräumen, Kriegerstraße 12 (Dachg.). Anmeldung bitte unter: 
karsten.logemann@fdp-rheinbach.de oder 0151 23521220

19:00 Uhr  Adventliches Treffen der Städtepartnerschaftsvereinigung „Freunde 
von Sevenoaks e.V.“ im „Waldhotel“, Rheinbach. Gäste sind ohne 
 Anmeldung jederzeit herzlich willkommen. www.freunde-von-seven-
oaks.de

Donnerstag, 10.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

10:00 – 12:00 Uhr KoKoBe – Beratungsangebot für Menschen mit geistiger Behinderung 
und deren Angehörige, Anmeldung erforderlich im Rathaus, Schwei-
gelstraße 23. Infos unter 02224 776156

15:00 – 17:00 Uhr Freiwilligenzentrum „Blickwechsel“ – Vermitteln von Kontakten zwi-
schen Personen, die ein Ehrenamt suchen, und Organisationen, die 
Aufgaben anbieten, im Himmeroder Hof, 02226 917-210, Ansprech-
partnerin: D. Kübler, www.blickwechsel-rheinbach.de

15:00 – 17:00 Uhr Lebensqualität trotz Demenz – kostenlose Angehörigenberatung und 
Begleitung, Anmeldung bei Frau Petersen: 02226 16990 im Ev. Alten-
zentrum Haus am Römerkanal, Römerkanal 11

16:00 – 19:00 Uhr Rheinbacher Feierabendmarkt mit Anbietern aus der Region auf dem 
Kirchplatz St. Martin –  www.rheinbacher-feierabendmarkt.de

18:30 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Klaus 0171 21 00 735 / 
Reinhard 0152 599 156 46, Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

Freitag, 11.12.2020

9:00 – 18:30 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

18:00 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Peter: 02225 3413  
Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

20:00 Uhr Stammtisch der „Hundefreunde Rheinbach“ in der Gaststätte „Zum 
Dorfkrug“ in Oberdrees, Frankenstraße 1 – Gäste sind herzlich will-
kommen!

Samstag, 12.12.2020

10:00 – 14:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b
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Sonntag, 13.12.2020

9:30 Uhr Wachendorf und Stockert (16km); Rucksackverpflegung; Start mit 
Pkw: Himmeroder Wall; Mitfahranteil: 3,00 €; Führung: Edgar Lapp. 
Anmeldung: Do – Fr unter 02255 / 92 39 922 – www.eifelverein-
rheinbach.de

Montag, 14.12.2020

10:30 – 12:30 Uhr Café international in den Räumen des LIVE in der Bachstraße 2. Es 
dient der Begegnung von Rheinbachern und Neubürgern unserer 
Stadt und dient darüber hinaus als Anlaufstelle für hilfesuchende 
Neubürger als auch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Wir freuen uns 
auf Sie!

13:00 – 14:00 Uhr Sprechstunde bei Fragen zur Sprache und Entwicklung im Familien-
zentrum der Lebenshilfe Integrative Kindertagesstätte „Rasselbande“, 
Koblenzer Str. 6b (kostenfrei). Weitere Infos und Anmeldung unter 
02226 / 17470

Dienstag, 15.12.2020

14:00 Uhr Offene Sprechstunde der Erziehungsberatung im Familienzentrum 
der Lebenshilfe Integrative Kindertagesstätte „Rasselbande“, Koblen-
zer Str.

14:30 Uhr VdK-Treffen für alle Mitglieder im Stadtcafé Schlich, 02226 2623, Vor 
dem Dreeser Tor 9, Rheinbach. Gäste sind herzlich willkommen. 
www. vdk.de/ov-rheinbach.de

15:00 – 17:00 Uhr Caritas-Suchtkrankenhilfe – Offene Sprechstunde: Beratung und 
Therapievermittlung bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, ille-
galen Drogen, Glücksspiel, Essstörungen und PC/Internet-Gebrauch 
für Betroffene, Angehörige und sonstige Bezugspersonen. Vermitt-
lung in Selbsthilfegruppen, Pfarrgasse 6, 02226 12404

19:00 Uhr Basistreffen ZWAR Rheinbach 2014 für Menschen ab 50, im Haus am 
Römerkanal, Römerkanal 11. Gäste sind herzlich willkommen. Infos 
bei Ingrid Pasierbski 02226 6577

Mittwoch, 16.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

18:00 – 18:30 Uhr Sprechstunde der UWG Rheinbach im Raum der UWG-Fraktion, 
Kriegerstr. 12. Anmeldung bei: dieter.huth@uwg-rheinbach.de oder 
022267166.

Donnerstag, 17.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

11:00 – 12:00 Uhr Kinderwagencafé –  für Eltern mit bis zu 1-jährigen Kindern unter der 
Leitung von Frau Hilger im FamZ & KiTa „Hopsala“, Schumannstraße 
7, 01575 1895899, Anmeldung nicht erforderlich.
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14:00 Uhr Donnerstagswanderung – Treffpunkt: Gräbbachbrücke/Stadtpark   
Näheres unter 02226 9113 927; www.eifelverein-rheinbach.de

15:00 – 17:00 Uhr Freiwilligenzentrum „Blickwechsel“ – Vermitteln von Kontakten zwi-
schen Personen, die ein Ehrenamt suchen, und Organisationen, die 
Aufgaben anbieten, im Himmeroder Hof, 02226 917-210, Ansprech-
partnerin: D. Kübler, www.blickwechsel-rheinbach.de

15:00 – 17:00 Uhr Senioren-Kaffee in der Pfarrscheune in Neukirchen. Alle in der Pfarr-
gemeinde Neukirchen wohnenden älteren Mitbürgerinnen und Mit-
bürger aller Konfessionen sind herzlich eingeladen!

16:00 – 19:00 Uhr Rheinbacher Feierabendmarktes mit Anbietern aus der Region auf 
dem Kirchplatz St. Martin –  www.rheinbacher-feierabendmarkt.de

18:30 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Klaus 0171 21 00 735 / 
Reinhard 0152 599 156 46, Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

Freitag, 18.12.2020

9:00 – 18:30 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

15:00 – 17:00 Uhr Spielenachmittag der Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Rheinbach  
Anmeldung: Christa Virtel, 02226 6543, Koblenzer Straße 6

18:00 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Peter: 02225 3413  
Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

21:00 Uhr Nachtwächterführung – Start: Platz am Bürgerhaus; Führung: Rudolf 
Wehage; Anmeldung bis 25.11. unter archiv@stadt-rheinbach.de; 
oder 02226/917550. Höchstteilnehmerzahl: 10; Mund-und Nasen-
bedeckung muss getragen werden www.eifelverein-rheinbach.de

Samstag, 19.12.2020

10:00 – 14:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

Sonntag, 20.12.2020

–

Montag, 21.12.2020

10:30 – 12:30 Uhr Café international in den Räumen des LIVE in der Bachstraße 2. Es 
dient der Begegnung von Rheinbachern und Neubürgern unserer 
Stadt und dient darüber hinaus als Anlaufstelle für hilfesuchende 
Neubürger als auch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Wir freuen uns 
auf Sie!

13:00 – 14:00 Uhr Sprechstunde bei Fragen zur Sprache und Entwicklung im Familien-
zentrum der Lebenshilfe Integrative Kindertagesstätte „Rasselbande“, 
Koblenzer Str. 6b (kostenfrei). Weitere Infos und Anmeldung unter 
02226 / 17470
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19:00 – 21:00 Uhr Basistreffen des ZWAR-Netzwerkes Rheinbach für Menschen ab 50 
im Café WIR im Mehrgenerationenhaus, Hollerithstraße 7. Gäste sind 
herzlich willkommen. Infos bei Jürgen Schäfer, 0172 4034256.

Dienstag, 22.12.2020

15:00 – 18:00 Uhr Kochen in der KiTa – KIK – im FamZ & KiTa „Hopsala“, Schumann-
straße 7, Rheinbach. Es werden internationale Gerichte aus aller 
Welt zubereitet. Anmeldungen bis Montag vor der Veranstaltung un-
ter 02226 7105

15:00 – 17:00 Uhr Caritas-Suchtkrankenhilfe – Offene Sprechstunde: Beratung und 
Therapievermittlung bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, ille-
galen Drogen, Glücksspiel, Essstörungen und PC/Internet-Gebrauch 
für Betroffene, Angehörige und sonstige Bezugspersonen. Vermitt-
lung in Selbsthilfegruppen, Pfarrgasse 6, 02226 12404

Mittwoch, 23.12.2020

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

18:00 – 18:30 Uhr Sprechstunde der UWG Rheinbach im Raum der UWG-Fraktion, 
Kriegerstr. 12. Anmeldung bei: dieter.huth@uwg-rheinbach.de oder 
022267166.

Donnerstag, 24.12.2020 Heilig Abend

9:00 – 13:00 Uhr Verkauf von Waren zugunsten von Entwicklungsprojekten im EINE 
WELT LADEN, Prümer Wall 3b

15:00 – 17:00 Uhr Freiwilligenzentrum „Blickwechsel“ – Vermitteln von Kontakten zwi-
schen Personen, die ein Ehrenamt suchen, und Organisationen, die 
Aufgaben anbieten, im Himmeroder Hof, 02226 917-210, Ansprech-
partnerin: D. Kübler, www.blickwechsel-rheinbach.de

18:30 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Klaus 0171 21 00 735 / 
Reinhard 0152 599 156 46, Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

Freitag, 25.12.2020 1. Weihnachtstag

18:00 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Peter: 02225 3413,   
Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

Samstag, 26.12.2020 2. Weihnachtstag

–

Sonntag, 27.12.2020

13:00 Uhr Glühweinwanderung zum Wolfsberg (10 km) – Jahresabschlusswan-
derung; Je nach Wetterlage evtl. Schlusseinkehr im Garten des Eifel-
hauses; Start: Himmeroder Wall; Führung: Heinz Kessel; Anmeldung: 
Do – Fr unter 02226/5329 – www.eifelverein-rheinbach.de
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Montag, 28.12.2020

10:30 – 12:30 Uhr Café international in den Räumen des LIVE in der Bachstraße 2. Es 
dient der Begegnung von Rheinbachern und Neubürgern unserer 
Stadt und dient darüber hinaus als Anlaufstelle für hilfesuchende 
Neubürger als auch ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Wir freuen uns 
auf Sie!

Dienstag, 29.12.2020

15:00 – 17:00 Uhr Caritas-Suchtkrankenhilfe – Offene Sprechstunde: Beratung und 
Therapievermittlung bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, ille-
galen Drogen, Glücksspiel, Essstörungen und PC/Internet-Gebrauch 
für Betroffene, Angehörige und sonstige Bezugspersonen. Vermitt-
lung in Selbsthilfegruppen, Pfarrgasse 6, 02226 12404

Mittwoch, 30.12.2020

18:00 – 18:30 Uhr Sprechstunde der UWG Rheinbach im Raum der UWG-Fraktion, 
Kriegerstr. 12. Anmeldung bei: dieter.huth@uwg-rheinbach.de oder 
022267166.

19:00 Uhr Treffen der Treckerfreunde Rheinbach im Restaurant „Zu den 4 Win-
den“ in Kurtenberg – Infos unter 02226 3983

Donnerstag, 31.12.2020 Silvester

14:00 Uhr Donnerstagswanderung – Treffpunkt: Gräbbachbrücke/Stadtpark  
Näheres unter 02226 9113 927; www.eifelverein-rheinbach.de

18:30 Uhr Selbsthilfegruppe für Betroffene (Alkohol), Klaus 0171 21 00 735 / 
Reinhard 0152 599 156 46, Caritas Suchtkrankenhilfe, Pfarrgasse 6

Bitte beachten Sie, dass diese Veranstaltungstermine unter Vorbehalt aufgenom-
men sind. Aufgrund der Ansteckungsgefahr mit der Infektionskrankheit Covid-19 
folgen viele Veranstalter den Anweisungen und Empfehlungen des Gesundheits-

ministeriums u.s.w. Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben. 
Bitte vergewissern Sie sich selbst unmittelbar vor der Veranstaltung, 

ob diese tatsächlich stattfi ndet. 
Die Redaktion kann dafür keine Gewähr übernehmen.

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und 
Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr 2021 Glück, 
 Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.
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Öffentliche Bekanntmachungen
Erscheinungstag: 30. November 2020

Die Inhalte werden zusätzlich auf der Internetseite „www.rheinbach.de“ veröffentlicht.

6. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung  
der Stadt Rheinbach für den Eigenbetrieb Wasserwerk 

der Stadt Rheinbach vom 05.11.2020

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 in Verbindung mit der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Eig-VO- (Artikel 16 
des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 – GV.NRW. S. 644) hat der Rat 
der Stadt Rheinbach in seiner Sitzung am 2. November 2020 folgende Änderung 
in der Betriebssatzung beschlossen:

§ 1

§ 4 erhält folgende Fassung:

Der Betriebsausschuss besteht aus 6 Ratsmitgliedern, 3 sachkundigen Bürgern 
und 2 Beschäftigtenvertreter des Wasserwerkes, die gemäß § 114 Absatz 3 GO 
NRW in Verbindung mit der Wahlordnung für Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt 
werden.

§ 2

Die Änderung der Betriebssatzung der Stadt Rheinbach für den Eigenbetrieb 
Wasserwerk tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Rheinbach, 05.11.2020

Ludger Banken 
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise auf die Rechtsfolgen nach der Gemeindeordnung NW

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 
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218b), wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Rheinbach, 05.11.2020

Ludger Banken 
Bürgermeister

Hauptsatzung der Stadt Rheinbach  
vom 12.11.2020

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020, hat der Rat der Stadt 
Rheinbach in seiner Sitzung am 2. November 2020 folgende Hauptsatzung der 
Stadt Rheinbach beschlossen:

Inhaltsübersicht

Präambel

§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet

§ 2 Wappen, Flagge, Siegel

§ 3  Einteilung des Gemeindegebiets in Ortschaften, Aufgaben der Ortsvor-
steher*Innen 

§ 4    Bezeichnung von Gemeindeteilen in Personenstandsbüchern und 
-urkunden

§ 5 Gleichstellung von Frau und Mann 

§ 6 Unterrichtung der Einwohner*Innen

§ 7 Anregungen und Beschwerden

§ 8 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder

§ 9  Verpflichtung der stellvertretenden Bürgermeister*Innen,  Ratsmitglieder 
und Ausschussmitglieder
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§ 10  Dringlichkeitsentscheidungen

§ 11 Ausschüsse

§ 12 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz

§ 13 Fraktionszuwendungen

§ 14  Genehmigung von Rechtsgeschäften

§ 15 Bürgermeister*In

§ 16 Beigeordnete

§ 17 Öffentliche Bekanntmachungen

§ 18 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen

§ 19 Inkrafttreten

Präambel

Aufgrund von § 7 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), hat der Rat 
der Stadt Rheinbach am 2. November 2020 folgende Hauptsatzung beschlossen.

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet

(1)  Die Stadt Rheinbach ist am 1. August 1969 aufgrund des Gesetzes zur kom-
munalen Neuordnung des Raumes Bonn vom 10. Juni 1969 (GV NW S. 236) 
aus der bisherigen Stadt Rheinbach und aus den zum Amt Rheinbach-Land 
gehörenden Gemeinden Flerzheim, Hilberath, Neukirchen, Niederdrees, 
Oberdrees, Queckenberg, Ramershoven, Todenfeld und Wormersdorf ent-
standen.

(2)  Das Stadtgebiet hat eine Größe von 6.974 ha. Die Grenzen sind auf der die-
ser Satzung als Anlage 1 beigefügten Karte eingetragen.

§ 2 
Wappen, Flagge, Siegel

(1)  Das Wappen der Stadt Rheinbach zeigt im geteilten Felde oben in Silber ein 
durchgehendes schwarzes Kreuz, unten gespalten, links in Silber einen mit 
dem Barte linkshin gewendeten blauen Schlüssel, hinten in Rot einen hal-
ben silbernen Adler im Spalt. Es ist als Anlage 2 dargestellt.

(2)  Das Dienstsiegel der Stadt Rheinbach zeigt das mit dem Namen „Stadt 
Rheinbach“ und mit „Rhein-Sieg-Kreis“ umschriebene Stadtwappen ohne 
Schild im Kreis. Es ist als Anlage 3 dargestellt.

(3)  Die Flagge der Stadt Rheinbach trägt zu den Stadtfarben schwarz und weiß 
das Stadtwappen.
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§ 3 
Einteilung des Gemeindegebietes in Ortschaften,  

Aufgaben der Ortsvorsteher*Innen

(1)  Innerhalb des Stadtgebietes werden folgende Ortschaften gebildet: Flerz-
heim, Hilberath, Neukirchen, Niederdrees, Oberdrees, Queckenberg, Ra-
mershoven, Todenfeld und Wormersdorf. Die Ortschaften stimmen mit den 
Gemarkungen gleichen Namens überein. Die räumliche Abgrenzung der 
Ortschaften ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil 
dieser Hauptsatzung ist.

(2)  Für jede Ortschaft wird vom Rat ein*e Ortsvorsteher*In gewählt. Die Wahl 
erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Er*Sie soll in der Ortschaft, für 
die er*sie bestellt wird, wohnen und muss dem Rat angehören oder angehö-
ren können. Der*Die Bürgermeister*In und seine Stellvertreter*Innen sollen 
nicht zur*zum Ortsvorsteher*in gewählt werden. 

(3)  Der*Die Ortsvorsteher*In hat die Belange seiner*ihrer Ortschaft gegenüber 
dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er*sie jederzeit be-
rechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus der 
Ortschaft aufzugreifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der 
Angelegenheit zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Aus-
schuss sollen den*die Ortsvorsteher*In vor der Entscheidung über Angele-
genheiten, die Belange der Ortschaft berühren, hören. Die Anhörung kann 
sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, 
wenn der*die Ortsvorsteher*In in einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, 
Anregungen oder Beschwerden vorgetragen hat.

(4)  Der*Die Bürgermeister*In kann den*die Ortsvorsteher*In mit der Erledi-
gung bestimmter Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Der*Die 
Ortsvorsteher*In führt diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem*der 
Bürgermeister*In durch.

(5)  Zur Abgeltung des ihm*ihr durch die Wahrnehmung seiner*ihrer Aufgaben 
entstehenden Aufwandes erhält er*sie eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (EntschVO). Daneben 
steht dem*der Ortsvorsteher*In Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe 
des § 39 Absatz 7 Satz 7 in Verbindung mit § 45 Absatz 1 GO NRW zu. Eben-
so steht ihm*ihr ein Anspruch auf Freistellung nach Maßgabe des § 44 GO 
NRW zu. 

(6)  Der*Die Bürgermeister*In ist berechtigt, den*die Ortsvorsteher*In in geeig-
neten Fällen für den Bereich seiner*ihrer Ortschaft mit der Wahrnehmung 
repräsentativer Aufgaben und Verpflichtungen zu beauftragen.

§ 4 
Bezeichnung von Gemeindeteilen in Personenstandsbüchern  

und -urkunden

(1)  Für die Bezeichnung in Personenstandsbüchern und -urkunden werden für 
die Stadt Rheinbach folgende Gemeindeteilbezeichnungen festgelegt:
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a) Flerzheim

b) Hilberath

c) Neukirchen

d) Niederdrees

e) Oberdrees

f) Queckenberg

g) Ramershoven

h) Todenfeld

i) Wormersdorf.

(2)  Die räumlichen Abgrenzungen der in Absatz 1 bezeichneten Gemeindeteile 
ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil dieser 
Hauptsatzung ist.

§ 5 
Gleichstellung von Frau und Mann

(1)  Rat und Verwaltung der Stadt Rheinbach sind der Gleichstellung der Ge-
schlechter verpflichtet.

(2)  Der*Die Bürgermeister*In bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungs-
beauftragte. 

(3)  Der*Die Bürgermeister*In bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungs-
beauftragten für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Absatz 1 Landes-
gleichstellungsgesetz.

(4)  Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen 
der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen 
auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer 
gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind insbeson-
dere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich 
Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die 
Gleichstellungsbeauftragte wirkt insbesondere bei der Aufstellung und Än-
derung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des Berichts über 
die Umsetzung des Gleichstellungsplans mit. 

(5)  Der*Die Bürgermeister*In unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über 
geplante Maßnahmen gemäß Absatz 3 rechtzeitig und umfassend.

(6)  Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres 
Aufgabenbereiches behandelt werden, an Sitzungen des Verwaltungsvor-
stands, des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen.

  Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches unterrichten. Hierüber ist der*die 
Bürgermeister*In vorab zu informieren.
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  Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Auf-
gabenbereiches der Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem*der Bürger-
meister*In bzw. bei Ausschusssitzungen dem*der Ausschussvorsitzenden. 

(7)  Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den üb-
rigen Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt werden, sind spätestens 
gleichzeitig auch der Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereichs in Frage stehen.

(8)  Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufga-
benbereich berühren, den Beschlussvorlagen des*der Bürgermeisters*Bür-
germeisterin widersprechen; in diesem Fall hat der*die Bürgermeister*In 
den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
chen Gründe hinzuweisen.

§ 6 
Unterrichtung der Einwohner*Innen

(1)  Der Rat hat die Einwohner*Innen über allgemein bedeutsame Angelegen-
heiten der Stadt Rheinbach zu unterrichten. Die Unterrichtung hat mög-
lichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z.B. 
Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unter-
richtung aller Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstal-
tungen, Abhaltung von Einwohner*Innenversammlungen) entscheidet der 
Rat im Einzelfall.

(2)  Eine Einwohner*Innenversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es 
sich um Planungen oder Vorhaben der Stadt Rheinbach handelt, die die 
strukturelle Entwicklung der Stadt Rheinbach unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von 
Einwohnern*Einwohnerinnen verbunden sind. Die Einwohner*Innenver-
sammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden.

(3)  Hat der Rat die Durchführung einer Einwohner*Innenversammlung be-
schlossen, so setzt der*die Bürgermeister*In Zeit und Ort der Versammlung 
fest und lädt alle Einwohner*Innen durch öffentliche Bekanntmachung ein. 
Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates festgelegten 
Ladungsfristen gelten entsprechend. Der*Die Bürgermeister*In führt den 
Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet 
der*die Bürgermeister*In die Einwohner*Innen über Grundlagen, Ziele, 
Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend 
haben die Einwohner*Innen Gelegenheit, sich zu den Ausführungen zu äu-
ßern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller Frak-
tionen und dem*der Bürgermeister*In zu erörtern. Eine Beschlussfassung 
findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Einwohner*Innenver-
sammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten.

(4)  Die dem*der Bürgermeister*In aufgrund der Geschäftsordnung obliegende 
Unterrichtungspflicht bleibt unberührt.
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§ 7 
Anregungen und Beschwerden

(1)  Jede*r hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schrift-
lich mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen 
und Beschwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgaben-
bereich der Stadt Rheinbach fallen.

(2)  Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 
Rheinbach  fallen, sind von dem*der Bürgermeister*In an die zuständige 
Stelle weiterzuleiten. Angelegenheiten, deren vollständige Erledigung durch 
schlichtes Verwaltungshandeln bereits erfolgt ist, sind nicht in den Rat ein-
zubringen. Der*Die Antragsteller*In ist über die Weiterleitung nach Satz 1 
bzw. über die erfolgreiche Erledigung seines*ihres Begehrens nach Satz 2 zu 
unterrichten.

(3)  Mehrere wort- oder inhaltsgleiche Anregungen und Beschwerden können 
zusammengefasst bearbeitet werden.

(4) Anregungen und Beschwerden, die

 a)  weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, 
Erklärungen, Ansichten etc.);

 b)  lediglich eine Rechtsauskunft begehren;

 c)  sie sich gegen Verwaltungshandeln richten, gegen das Rechtsbehelfe 
oder Rechtsmittel eingelegt werden können;

 d)  inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Beschwer-
den identisch sind;

 e)  den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen; 

 f)  als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stellen 
anzusehen sind,

 sind ohne Beratung von dem*der Bürgermeister*In zurückzugeben.

(5)  Soweit mehr Anregungen und Beschwerden eingehen, als in der nächsten 
Ratssitzung sachlich angemessen behandelt werden können, ist darauf zu 
achten, dass unter Beachtung des Eingangsdatums möglichst viele unter-
schiedliche Antragsteller*Innen berücksichtigt werden. Der*Die Bürger-
meister*In kann in diesem Fall die Zahl der Eingaben pro Antragsteller*In 
pro Sitzung begrenzen, wobei die Zahl 5 nicht unterschritten werden darf. 
Anregungen und Beschwerden, die nicht in der unmittelbar folgenden Sit-
zung des Rates behandelt werden, sind nach Maßgabe des Satzes 1 und 2 
in den folgenden Sitzungen auf die Tagesordnung zu setzen. Die Antragstel-
ler*In ist über die Stellungnahme des Rates durch den*die Bürgermeister*In 
zu unterrichten.

(6)  Der Rat erhält einmal im Jahr Auskunft über den Umsetzungsstand der ein-
gegangenen Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Gemeindeord-
nung NRW.
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§ 8 
Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder

(1) Der Rat führt die Bezeichnung: Rat der Stadt Rheinbach. 

(2)  Die Ratsmitglieder führen die Bezeichnung Ratsfrau, Ratsherr oder Rats-
mitglied der Stadt Rheinbach.

§ 9 
Verpflichtung der stellvertretenden Bürgermeister*Innen,  

Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder

(1)  Bei der Einführung werden die stellvertretenden Bürgermeister*Innen und  
Ratsmitglieder mit folgender Erklärung verpflichtet: „Ich verpflichte Sie, Ihre 
Aufgabe nach bestem Wissen und Können wahrzunehmen, das Grundge-
setz, die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die Gesetze zu 
beachten und Ihre Pflichten zum Wohle der Stadt Rheinbach zu erfüllen.“ 

(2)  Sachkundige Bürger*Innen und sachkundige Einwohner*Innen werden von 
der*dem Vorsitzenden des Ausschusses, zu dessen Mitgliedern sie gemäß § 
58 Absätze 1, 3 oder 4 GO NRW bestellt werden, entsprechend Absatz 1 ver-
pflichtet.

§ 10 
Dringlichkeitsentscheidungen

(1)  Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2, § 60 Absatz 2 
Satz 1, § 36 Absatz 5 Satz 2 GO müssen schriftlich erfolgen. Die Dringlich-
keit ist in dem Entwurf der Dringlichkeitsentscheidung schriftlich zu be-
gründen. 

(2)  Hat der*die Bürgermeister*In den Entwurf einer Dringlichkeitsentschei-
dung des Rates oder eines Ausschusses unterzeichnet, so leitet er*sie zu-
gleich mit der Weiterleitung des Entwurfes an das mitunterzeichnende Rats- 
bzw. Ausschussmitglied Kopien der Vorlage den Ratsfraktionen und den 
nicht einer Fraktion angehörenden Ratsmitgliedern nachrichtlich zu.

§ 11 
Ausschüsse

(1)  Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung 
oder in anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen 
gebildet werden. Die Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein.

(2)  Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-
reiches die Entscheidungen dem*der Bürgermeister*In zu übertragen.  

(3)  Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen bestimmten Kreis von Ge-
schäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten.

(4)  Der Rat legt die Kompetenzen der Ausschüsse sowie des Bürgermeisters*der 
Bürgermeisterin in einer Zuständigkeitsordnung fest.
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§ 12 
Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz

(1)  Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form ei-
nes monatlichen Pauschalbetrages nach Maßgabe der Verordnung über die 
Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse 
(Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO)), die zum Ende des Monats 
ausgezahlt wird. 

(2)  Sachkundige Bürger*Innen und sachkundige Einwohner*Innen erhalten am 
Ende des Quartals für die im Rahmen der Mandatsausübung erforderliche 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der EntschVO. Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungs-
falles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes 
Ausschussmitglied. 

(3)  Online-Fraktionssitzungen sind zulässig. Soweit eine Fraktionssitzung über 
das Internet online durchgeführt wird, wird diese wie eine gewöhnliche 
Fraktionssitzung berücksichtigt. Kommt es aufgrund einer Online-Frakti-
onssitzung zu Verdienstausfall bei Mandatsträger*Innen, kann auch für die-
sen nach Maßgabe des § 45 Absatz 1 und 2 GO NRW i. V. m. der EntschVO 
eine Entschädigung gewährt werden. Auch Kinderbetreuungskosten nach § 
45 Absatz 4 GO NRW können im Einzelfall ersetzt werden, wenn die in den 
jeweiligen Vorschriften genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Anzahl 
der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 24 
Sitzungen im Jahr beschränkt. 

(4)  Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienst-
ausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie wäh-
rend der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch für maxi-
mal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpoli-
tischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich 
sind. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit 
berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der An-
spruch wird wie folgt abgegolten:

 a)  alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es 
sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. 
Der Regelstundensatz wird auf 10 € festgesetzt.  

 b)  Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz überstei-
gende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vor-
lage einer Bescheinigung des Arbeitgebers*der Arbeitgeberin, ersetzt. 

 c)  Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stun-
de erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienst-
ausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Rich-
tigkeit der gemachten Angaben versichert wird.
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 d)  Personen die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen 
mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflege-
bedürftige Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit mindestens 
3 Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche er-
werbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesen-
heit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf Antrag wer-
den statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Ver-
tretung im Haushalt ersetzt.

 e)  Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der Arbeitszeit auf-
grund der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig 
werden, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstat-
tet. Kinderbetreuungskosten werden nicht erstattet bei Kindern, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, besondere Umstände des 
Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen.

(5)  Stellvertretende Bürgermeister*Innen nach § 67 Absatz 1 GO NRW und 
Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern auch 
ein*e stellvertretende*r Vorsitzende*r, mit mindestens 16 Mitgliedern auch 2 
stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 
stellvertretende Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die den 
Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädigung 
nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO.

(6)  Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates grund-
sätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Absatz 1 Satz 
1 Nr. 2 GO NRW in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nr. 6 EntschVO  erhalten, 
werden gemäß § 46 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW alle Ausschüsse ausge-
nommen. 

(7)  Sofern für Ansprüche keine spezielle gesetzliche Ausschlussfrist gilt, gilt 
für eine Geltendmachung von Ansprüchen eine Ausschlussfrist von 18 Mo-
naten. 

§ 13 
Fraktionszuwendungen

(1)  Die Fraktionen erhalten Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den säch-
lichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (vgl. § 56 
Absatz 3 GO NRW). 

(2)  Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten zur Deckung ihrer Aufwendun-
gen einen Sockelbetrag von 500,00 € jährlich und je Ratsmitglied 13,50 € 

monatlich. Über die zweckentsprechende Verwendung ist ein Nachweis zu 
führen, der auf Anforderung dem Bürgermeister vorzulegen ist.
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(3)  Den Fraktionen werden in vom Hauptausschuss bestimmter Anzahl die 
kommunalpolitischen Fachzeitschriften zur Verfügung gestellt.

§ 14 
Genehmigung von Rechtsgeschäften

(1)  Verträge der Stadt Rheinbach mit Ratsmitgliedern oder Ausschussmitglie-
dern sowie mit dem*der Bürgermeister*In und den leitenden Dienstkräften 
der Stadt Rheinbach bedürfen der Genehmigung des Rates.

(2) Keiner Genehmigung bedürfen:

 a)  Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlossen wer-
den,

 b)  Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von 
der Stadt Rheinbach vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat,

 c)  Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 
Absatz 3 GO NRW) darstellt.

(3)  Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der*die Bürgermeis-
ter*In,  der*die Erste Beigeordnete sowie die Fachbereichsleiter*Innen und 
dem Bürgermeister unmittelbar zugeordnete Führungskräfte.

§ 15 
Bürgermeister*In

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den*die 
Bürgermeister*In übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss 
für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung 
der Stadt Rheinbach festgelegt.

§ 16 
Beigeordnete

Es wird ein*e hauptamtliche*r Beigeordnete*r gewählt. Der*Die Gewählte ist all-
gemeine*r Vertreter*In des Bürgermeisters*der Bürgermeisterin.  
Er*Sie führt die Amtsbezeichnung „Erste*r Beigeordnete*r“.

§ 17 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rheinbach, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden vollzogen in „kultur und gewerbe“, 
Amtsblatt der Stadt Rheinbach.
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(2)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aushang an 
der Bekanntmachungstafel im Rathaus, Schweigelstraße 23, öffentlich be-
kanntgemacht. Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der 
Geschäftsordnung festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Auf den einzel-
nen Bekanntmachungen sind der Zeitpunkt des Aushangs und der Zeit-
punkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnahme darf frühestens am 
Tage nach der Ratssitzung erfolgen. Darüber hinaus erfolgt eine Veröffent-
lichung über die städtische Internetseite (http://session.rheinbach.de/bi/
info.asp). Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 fest-
gelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise auf der 
städtischen Internetseite www.rheinbach.de sowie einen Aushang am Ein-
gang des Rathauses. 

§ 18 
Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen

(1)  Der*Die Bürgermeister*In trifft die dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen 
Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2)  Bei Bediensteten in Führungsfunktionen sind Entscheidungen, die das be-
amtenrechtliche Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediens-
teten zur Stadt verändern, durch den Rat im Einvernehmen mit dem*der 
Bürgermeister*In zu treffen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, kann der Rat die Entscheidung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglie-
der treffen. Bedienstete in Führungsfunktionen sind Leiter*Innen von Orga-
nisationseinheiten, die dem*der Bürgermeister*In oder einem*einer anderen 
Wahlbeamten*Wahlbeamtin oder diesem in der Führungsfunktion vergleich-
baren Bediensteten unmittelbar unterstehen, mit Ausnahme von Bedienste-
ten mit Aufgaben eines*einer persönlichen Referenten*Referentin oder Pres-
sereferenten*Pressereferentin (§ 73 Absatz 3 GO NRW). 

(3)  Erfolgt keine Entscheidung nach Absatz 2, gilt Absatz 1.

§ 19 
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die frühere Hauptsatzung vom 27.10.2010 außer Kraft.

Rheinbach, den 12.11.2020

Ludger Banken 
Bürgermeister
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Anlage 1 zur Hauptsatzung der Stadt Rheinbach
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Anlage 2 zur Hauptsatzung der Stadt Rheinbach

Im geteilten Felde, oben in Silber ein durchgehendes 

schwarzes Kreuz, unten gespalten, links in Silber ein 

mit dem Barte linkshin gewendeter blauer Schlüssel, 

rechts in Rot ein halber silberner Adler am Spalt.
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise auf die Rechtsfolgen nach der Gemeindeordnung NW

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 
218b), wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Rheinbach, den 12.11.2020

Ludger Banken 
Bürgermeister

Anlage 3 zur Hauptsatzung der Stadt Rheinbach
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Sonstige Mitteilungen

Sitzungstermine des Rates und seiner Ausschüsse

– Stand bei Redaktionsschluss –

Hinweis:
Nähere Informationen zu den jeweiligen Sitzungen erhalten Sie über das 

 Bürgerinformationsportal der Stadt Rheinbach  
unter www.rheinbach.de – Startseite – Bürgerinformationsportal.

Alle Sitzungen finden, soweit nicht anders vermerkt, um 18.00 Uhr  
in der Stadthalle, Villeneuver Straße 5 statt.

Do 03.12.2020 Betriebsausschuss im Ratssaal, Himmeroder Wall 6

Mo 07.12.2020  Rechnungsprüfungsausschuss im Ratssaal, 
 Himmeroder Wall 6

Mo 14.12.2020 Ratssitzung

Do 17.12.2020 Jugendhilfeausschuss

Der Eigenbetrieb Wasserwerk  
der Stadt Rheinbach informiert

– Ablesekarte oder Eingabe über das Internet  
ab Ende November – 

Ende November 2020 verschickt der Eigenbetrieb Wasserwerk wieder die Ab-
lesekarten für die Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung. 

Sie können Ihren Zählerstand bequem über das Internet an den Eigenbe-
trieb Wasserwerk bis zum 07.12.2020 unter www.rheinbach.de –[Wasser-
zählerstand 2020 online melden] eingeben.

In Falle der Internet-Eingabe bitte die Ablesekarte nicht mehr zurück senden.

Wenn Sie uns die Ablesekarte zusenden wollen, diese bitte bis zum 07.12.2020 
an den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Rheinbach, Schweigelstr. 23, 53359 
Rheinbach, zurück senden.

Bitte beachten Sie, dass nur korrekt ausgefüllte Karten elektronisch ein-
gelesen werden können.

Hinweis: Wird der Zählerstand nicht fristgerecht von Ihnen bekannt gegeben, 
wird der Verbrauch für 2020 auf der Grundlage der Vorjahresverbräuche ge-
schätzt.
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Du möchtest lernen, wie man Feuer 
löscht und technische Hilfe leistet? 
Wenn du mindestens 18 Jahre alt 
bist und Spaß an einem 
brandheißen Hobby hast, dann bist 
du bei uns genau richtig! 
Werde Teil unseres starken Teams. 

Wir freuen uns auf DICH!  
Freiwillige Feuerwehr Rheinbach 

Informiere dich unter: 
www.feuerwehr-rheinbach.de oder 
info@feuerwehr-rheinbach.de  

  Wir suchen DICH! 



Schöndube - Kalenberg
Rechtsanwälte - Fachanwälte - Partnerschaft mbB
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Aus den Vereinen

 

„Kleine und Große Sürsche Jecke 2017 e.V.“ 

lädt alle „us de Sürsch“ ein zu unserem 

3. Weihnachtsbaumverkauf 
inklusive kostenlosem „Baum-Bringservice“*  
(*nur innerhalb der „Sürsch“). 

am: Samstag, 12.12.2020 
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
In der Merzbacher Str. 32, 
gegenüber dem „Merzbacher Hof“,  
erwartet Euch eine große Auswahl an  
besonders schönen Nadelbäumen zu  
günstigen Preisen. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um die Einhaltung der  
Hygienevorschriften. Bitte tragt Eure Mund-Nasen-Maske und haltet  
den empfohlenen Abstand von 1,5m ein. 
Eure „Kleine und Große Sürsche Jecke 2017 e.V.“ wünscht Euch eine  
schöne Adventszeit und „Frohe Weihnachten“. 



 

   Grabmal-Großausstellung 
  Heinz Samulewitz & Söhne GmbH 

53359 Rheinbach 
Ölmühlenweg 11-13  Tel. 0 22 26 / 6971 

 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Heerstr. 35  Tel. 0 26 41 / 911 44 88 

www.steinmetz-rheinbach.de 

-Seit 1960 für Sie tätig-  
 ca.  500  Grabmale 
 Findlinge, Stelen 
 Antike Tröge 

 uvm 

BESTATTUNGSHAUS
H. KLEIN

Seit 1984 das Fachgeschäft für würdevolle Bestattungen

www.bestatter-klein.de / info@bestattungshausrheinbach.de

Am Blümlingspfad 1-3
53359 Rheinbach

Bahnhofstraße 1
53340 Meckenheim

& 02226 / 4747

Rheinbach      Meckenheim     Swisttal
Am Burgweiher 9
53913 Swisttal

l l
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Weihnachtsbäume von den 
           Georgs-Pfadfindern     
            
* Freitag,    11. Dezember 14:00 - 20:00 Uhr 
*Samstag, 12. Dezember 10:00 - 18:00 Uhr 
*Sonntag,  13. Dezember 10:00 - 18:00 Uhr  

NEU: INDUSTRIESTR. 39      
am Möbellager des Georgsring e.V. -  Parkplätze sind ausreichend 
vorhanden, bitte der Beschilderung folgen 

 

Auf Wunsch: Anlieferung im Stadtgebiet & zugehörigen Orten: 3,- €.  

 

Aus der Region für die Region 
Unsere Bäume werden 4 Tage vor dem Verkauf in der Eifel 
für Sie geschlagen und kommen auf kurzem Weg zu Ihnen. 
Ab einem Einkaufswert von 25 € erhalten Sie zusätzlich 
einen Gutschein des BRAUHAUS RHEINBACH 
(dieses Angebot gilt solange der Vorrat reicht).  
Auf Wunsch kontaktlose Vorbestellung und Anlieferung 
nach Terminabsprache entweder per Mail unter                
weihnachten@georgsring.de oder                                                                
telefonisch/WhatsApp 0151 540 41 450  

 
 

Unterstützt wird die Aktion freundlicherweise wieder 
durch das Brauhaus Rheinbach und dem                                                                                                                             
CSC „Copy-Service-Center“ im Raiffeisenhaus  
 
Der Erlös kommt den Sozialeinrichtungen                                                                                                             
des Georgsring e.V. zugute. 
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Notrufnummern

 Polizei 110

 Rettungsdienst 112

 Feuerwehr 112

Polizeiwache Rheinbach 0228 155711

Telefonseelsorge 0800 1110111

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 01805 986700
www.zahnarzt-notdienst.de

Die vorstehenden Rufnummern des Bereitschaftsdienstes dürfen nur während 
der nachstehenden Zeiten benutzt werden:
– werktags: 19:00 – 8:00 Uhr des folgenden Morgens
– mittwochs: 13:00 – 8:00 Uhr des folgenden Morgens
–  samstags, sonntags, gesetzliche Feiertage, 24. und 31. Dezember, 

Rosenmontag:  8:00 – 8:00 Uhr des folgenden Morgens

Gift-Notruf

Uni-Klinikum Bonn / rund um die Uhr erreichbar 0228 19240
Informationszentrale gegen Vergiftungen des Landes NRW 
bei der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn 0228 287-3211

Stördienste

Gas 
e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen 0800 3223222

Strom 
WESTNETZ GmbH, www.westnetz.de 0800 4112244

Straßenbeleuchtung 
Während der Dienstzeiten 02226 917-312 oder Betriebshof 02226 917-202

Wasser 
Wasserwerk Rheinbach 02226 917-200



  

 
 

 
 

www.poeteskanaltechnik.de 
 

0800 – 4707 4707 

Wir halten  

Ihr Rohr dicht 

und sauber!

Bestattungen Rossi, Inh. Manfred Phiesel
Rheinbacher Str. 54 · 53505 Berg 
Tel. 02643-8494 · kontakt@bestattungen-rossi.de

Wir beraten und helfen Ihnen in den Tagen der Trauer 
bei der Abwicklung aller Formalitäten rund um den 
Todesfall:

-  individuelle Trauergespräche in Ihrer vertrauten  
Umgebung

-  individuelle Gestaltung der Drucksachen, Aufbahrung 
und Beerdigung

- Bestattungen auf allen Friedhöfen
- Überführung im In- und Ausland
-  Bestattungsvorsorge

Wir sind jederzeit für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an.

BESTATTUNGEN ROSSI
Inh. Manfred Phiesel
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Alles rund um Ihren Garten –
mit Teichbau · Pflaster- und Baumfällarbeiten

Mobil 0177 / 8 96 33 36
Telefon 0 22 25 / 1 63 99

Telefax 0 22 25 / 90 96 19
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Apothekenfinder

Sie finden Apotheken zu jeder Tages- und Nachtzeit in Ihrer Nähe bei der Apo-
thekennotdienst-Hotline der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 
unter der kostenlosen Festnetznummer:

0800 0022833
Den Dienst erreichen Sie auch per SMS mit apo an 22833 und   
per Anruf der Nummer 22833 von jedem Handy ohne Vorwahl (69 ct/SMS/Min). 
www.22833.mobi oder www.aponet.de/notdienst

Krankenhäuser in Rheinbacher Nähe

Marienhaus Klinikum / Kreis Ahrweiler 02641 83-0 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Dahlienweg 3

Kinderklinik St. Augustin 02247 9443167 
53757 St. Augustin, Arnold-Janssen-Straße 29

Ev. Waldkrankenhaus 0228 383-0 
53177 Bonn-Bad Godesberg, Waldstraße 73

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn:  
Haus St. Elisabeth, 53113 Bonn, Prinz-Albert-Straße 40 0228 508-0 
Haus St. Petrus, 53113 Bonn, Bonner Talweg 4 – 6 0228 506-0 
Gesundheitszentrum St. Johannes, 53111 Bonn, Kölnstr. 54  0228 701-0

GFO Kliniken:  
Betriebsstätte St. Marien-Hospital Venusberg 0228 5050 
53115 Bonn, Robert-Koch-Straße 1

Betriebsstätte St. Josef-Hospital Beuel 0228 4070 
53225 Bonn-Beuel, Hermannstraße 37

Betriebsstätte Cura-Krankenhaus Bad Honnef 02224 7720 
53604 Bad Honnef, Schülgenstraße 15

Johanniter-Krankenhaus 0228 543-0 
53113 Bonn, Johanniterstraße 3 – 5

LVR-Klinik Bonn 0228 5511 
53111 Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20

Malteser Krankenhaus Seliger Gerhard Bonn/Rhein-Sieg 0228 6481-0 
53123 Bonn, Von-Hompesch-Straße 1

Universitätsklinikum Bonn 0228 287-0 
53105 Bonn, Siegmund-Freud-Straße 25

Marien-Hospital Euskirchen 02251 90-0 
53879 Euskirchen, Gottfried-Disse-Straße 40

Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH 02443 170 
53894 Mechernich, St. Elisabeth-Straße 2 – 6



Pflegebedüftige Menschen sollen in den 
eigenen vier Wänden alt werden können. Meist 
übersteigt das Bedürfnis an Betreuung der Be-
troffenen jedoch das, was Angehörige und 
ambulante Pflegedienste leisten können. 
Betreuungswelt bietet die häusliche Pflege 
deutschlandweit in Form einer 24 Stunden 
Betreuung an. Familienmitglieder werden zu 
einem finanzierbaren Preis entlastet und 
können die Aufgaben, welche die eigenen 
Kräfte übersteigen, in verantwortungsvolle 
Hände geben.

02226 - 90 92 44

Sie benötigen eine 24 - Stunden Betreuung 
für einen Angehörigen?

Ich berate Sie kompetent, kostenlos und unverbindlich.

Daheim statt Heim – das sehen wir als unsere Aufgabe an.

Unsere Zielsetzung: 
Einen würdigen Lebensabend 
in den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen.

Sorgfältig ausgewählte, liebevolle Betreuungs-
kräfte aus Osteuropa unterstützen hilfe- und 
pflegebedürftige Senioren dabei, den Alltag in 
den eigenen vier Wänden sicher zu meistern. 
Sie stehen dem Pflegebedürftigen und seinen 
Angehörigen rund-um-die-Uhr zur Verfügung. 
Und zwar setzen Sie dort an, wo sie gebraucht 
werden. Sei es bei der Organisation des Tages-
ablaufs, bei der Körperpflege oder Unterstützu-
ng hinsichtlich der Mobilität – die von „Betreu-
ungswelt“ vermittelten Kräfte sind zur Stelle.

  Norbert Stolz
  Händelstraße 6, 53359 Rheinbach

 Telefon 02226 - 90 92 44 
 Mobil 01511- 84 50 07 5
 E-Mail norbert.stolz@betreuungswelt.de
 Web www.betreuungswelt-norbert-stolz.de
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Adressen und Termine

Stadt • Behörden
Sprechstunde des Bürgermeisters – gerne auch telefonisch  
Am 16.12.2020 findet die Sprechstunde des Bürgermeisters statt. Eine 
 vorherige Anmeldung ist erforderlich bei Frau Elke Fabian: 02226 917-101,  
elke.fabian@stadt-rheinbach.de

Gleichstellungsbeauftragte  
Bürozeiten vormittags, Zimmer E 04 im Rathaus. Anmeldung unter   
02226 917-103. Termine auch außerhalb der Bürozeiten nach Absprache. 
Deutsche Rentenversicherung – Terminvereinbarungen in Bonn unter Telefon 
0228 280801 oder in Düren 02421 482-269. Hotline: 0800 100004038 (Allg. 
Infos zu Versichertenkonten). www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de/ 
Services/Online-Dienste/Versicherungsunterlagen.  
Stadt Rheinbach – Aufnahme von Rentenanträgen, Kontoklärungen und Hilfe-
stellungen. Montags von 8:00 – 12:00 Uhr in Zimmer E 16 des Rathauses. Ter-
minabsprachen dienstags und donnerstags von 8:00 – 11:30 Uhr telefonisch 
unter 02226 917-124.
Glasmuseum Rheinbach  
Himmeroder Wall, Telefon 02226 917501  
dienstags – freitags 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr  
samstags und sonntags 11:00 – 17:00 Uhr
Naturparkzentrum  
Himmeroder Wall 6, Telefon 02226 2343  
dienstags – freitags 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr  
samstags 11:00 – 17:00 Uhr, sonntags 11:00 – 17:00 Uhr, montags geschlossen
Römerkanal-Infozentrum  
Himmeroder Wall 6, Telefon 02226 917 554, roemerkanal@stadt-rheinbach.de  
dienstags – freitags 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr  
samstags und sonntags 11:00 – 17:00 Uhr
Streitschlichtung  
Falls Sie die Hilfe eines Schiedsmanns benötigen, melden Sie sich bitte bei 
Herrn Hans Joachim Tschada, Telefon 0172 2926473 (Schiedsamtsbezirk I – 
Kernstadt, Flerzheim, Niederdrees, Oberdrees, Ramershoven)  
Frau Yvonne Waschko, Telefon 02226 16467 (Schiedsamtsbezirk II – Eichen, 
Hilberath, Kurtenberg, Loch, Merzbach, Neukirchen, Queckenberg, Todenfeld, 
Wormersdorf)
Gründer- und Technologiezentrum  
„Selbständig werden – selbständig bleiben“. Nach vorheriger telefonischer 
 Vereinbarung, Telefon 02226 87-2002, können Sie sich montags – freitags von 
9:00 – 17:00 Uhr in Fragen der Existenzgründung beraten lassen.
Kreisverwaltung Nebenstelle Rheinbach, Grabenstraße 39  
Jagdscheine, Reiterplaketten, Gesundheitsamt, Katasterauskünfte, Ausstel-
lung von Schwerbehindertenparkausweisen, Versorgungsamt u.v.m. Öffnungs-
zeiten: Mo 8:00 – 17:00 Uhr, Di – Do 8:00 – 16:00 Uhr, Fr 8:00 – 12:00 Uhr. 
Infos/Terminvereinbarungen unter 02226 92340



Metzgerei
Merzbach

53359 Rheinbach · Hauptstr. 37 · Tel.: 0 22 26 / 62 35

• Eigene Rinderschlachtung und z. T. Aufzucht

• Wöchentlich wechselnde Angebote

• Käsetheke

• von Dienstag bis Freitag durchgehend geöffnet

• von Dienstag bis Freitag ab 12:00 Uhr
Mittagtisch, tgl. wechselnde Gerichte

Nur Bestes aus eigener Schlachtung
von uns persönlich bekannten Bauern aus der näheren Umgebung

Seit über 40 Jahren in Rheinbach

www.bestattungen-kirfel-ernesti.de

02226 - 911 4994
Hauptstraße 6       53359 Rheinbach

 info@bestattungen-kirfel-ernesti.de

Dienstleistung rund um Haus & Garten

Volker Arnold
Gräbbachweg 27 · 53359 Rheinbach Telefon: 0 22 26 / 91 87 36 
Mail: arnold-volker@t-online.de Mobil: 01 72 / 2 63 67 07 

 Grabpflege  Gartenpflege  Hausmeister-Service
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Kinder • Jugendliche
Erziehungs- und Familienberatung  
Aachener Straße 16, montags – donnerstags 8:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 
16:30 Uhr, freitags 8:00 – 12:30 Uhr. Telefon 02226 92785660
Ferienangebote  
für Kinder und Jugendliche: Abenteuer Pur e.V., Telefon 02226 90330-35,  
Telefax 02226 90330-41, Mobil 0172 2482927, www.abenteuer-pur-team.de
Jugendamt  
Aachener Straße 16. montags – donnerstags 8:00 – 16:30 Uhr, freitags 8:00 – 
12:30 Uhr. Telefon 02226 917-600
Jugendpflege  
Sprechstunden nach Vereinbarung. Telefon 02226 917-618 (Julia Hoffmann)
Kindergärten/Kindertageseinrichtungen/Elterninitiativen  
Infos und Kontaktaufnahme über die Homepage der Stadt Rheinbach  
www.rheinbach.de/Bildung, Familie, Jugend und Soziales/Kindertagesstätten, 
Familienzentrum möglich.
Tagesmüttervermittlung  
Aachener Str. 16, Jugendamt, Telefon 02226 917-611 (Ingrid Rosenberg-Mosell)

Lebenshilfen • Institutionen • Vereine
Adelante e.V.  
Beratungsstelle für Menschen mit traumatischen Erfahrungen (z.B. sex. Miss-
brauch, Prügel, Krankheit, Tod, Unfälle, Kampfeinsätze etc.); offene Bera-
tungszeiten montags 19:00 – 21:00 Uhr, mittwochs 09:00 – 11:00 Uhr und 
freitags 15:00 – 17:00 Uhr; weitere Informationen unter: Telefon 0228 90976-
855 oder www.adelante-beratungsstelle.de
AGUS  
Selbsthilfegruppe für Trauernde, die einen nahestehenden Menschen durch 
Suizid verloren haben. Kontaktaufnahme mit Henning Klein, Telefon 02251 
147237, E-Mail: klein.henning@web.de
ALfA Aktion Lebensrecht für Alle e.V.  
Notfallnummer zur Beratung schwangerer Frauen. Bundesweite Notfallnummer: 
0211 7008000
Arbeiterwohlfahrt   
Frau Ute Krupp, Telefon 02225 945959
Deutsches Rotes Kreuz  
Ausbildung in Erster Hilfe, Krankentransporte sowie Behindertenfahrdienst.  
Informationen unter www.drk-rheinbach.de. Anfragen / Terminvereinbarungen 
per E-Mail: allgemein@drk-rheinbach.de
Diakonisches Werk  
Allgemeine Sozialberatung im Diakonie- und Jugendzentrum Brahmsstraße, 
Montagnachmittag 15:00 – 17:00 Uhr, Mittwochvormittag 10:00 – 12:00 Uhr, 
Nachmittag: 15:00 – 17:00 Uhr, Donnerstagvormittag 10:00 – 12:00 Uhr.  
Telefon 02226 5376



Mietwohnungen 
in Rheinbach

Besichtigungsvereinbarung bei Christine Klausner:
08662 6638018· christine.klausner@kudorfer.de · www.kudorfer.de

2019 energetisch modernisiert
45% Heizkostenersparnis

fast 90% niedrigerer CO2-Verbrauch

QR-Code scannen & den Wohnpark entdecken!
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Eine-Welt-Laden  
Mittwochs und donnerstags 9:00 – 13:00 Uhr, freitags 9:00 – 18:30 Uhr,  
samstags 10:00 – 14:00 Uhr, Prümer Wall 3b
Frauenberatung  
Psychosoziale Beratung u. a. bei Konflikten in der Partnerschaft, in Tren-
nungs- und Scheidungssituationen, bei Suchtproblemen, nach Gewalterfah-
rungen. Ev. Gemeindezentrum Ramershovener Straße 6. Terminvereinbarung: 
02224 10548 – Frauenzentrum Bad Honnef / Königswinter
Freiwilligenzentrum Blickwechsel  
Beratung und Vermittlung von Freiwilligen in Rheinbach, Himmeroder Hof, 
Telefon 02226 917-210, Do 15:00 – 17:00 Uhr,  helfen@blickwechsel-rheinbach.de, 
www.blickwechsel-rheinbach.de
GästeZimmer  
Austausch- und Begegnungsraum für beiheimatete und zugezogene Rhein bacher/ 
innen. Interkulturelle Events, Spiel- und Bastelgruppe, freitags 15:00 – 17:30 Uhr 
(außer in den Schulferien), Krabbel- und Spielgruppe, donnerstags 10:00 – 
12:00 Uhr (außer in den Schulferien), Kontakt: gaestezimmer17@gmail.com
Gesellschaft für soziale Eingliederung e.V. in Rheinbach  
Wer macht mit? Ehrenamtliche Begleitung von Gefangenen und Haftentlassenen. 
Gruppenabende in der JVA. Dienstags und mittwochs von 19:00 – 21:00 Uhr. 
Kontakt: Telefon 02226 3332
Kleiderstuben 
– Fundgrube der CDU-Frauen-Union, Schule Bachstraße  
  (Eingang Mühlengasse – während der Ferien geschlossen)  
  Annahme/Ausgabe dienstags 9:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr 
– Kleiderstube im ev. Pfarrhaus, Schumannstraße 32 
  Annahme/Ausgabe dienstags 14:00 – 17:00 Uhr 
– Kleiderstube der Pfarrcaritas, Lindenplatz 4 
   Ausgabe donnerstags 14:00 – 17:00 Uhr /  

Annahme donnerstags 16:00 – 17:00 Uhr
KoKoBe  
Kontakt und Beratungsangebot für Menschen mit geistiger Behinderung und 
deren Angehörige. Ansprechpartner: Mario Hundsdörfer. Persönliche Beratung 
gerne nach telefonischer Vereinbarung, Telefon 02224 776156
Malteser Hilfsdienst e.V.  
Erste-Hilfe-Kurse für Führerscheinbewerber. Weitere Lehrgänge auf Anfrage. 
Malteser Hilfsdienst, Boschstraße 5, Rheinbach. Infos unter Telefon 02226 92000
Möbellager  
Des Georgsrings e.V. Rheinbach, Industriestraße 39. Öffnungszeiten freitags 
14:00 – 18:00 Uhr. Infos: 0151 54041450, E-Mail moebel@georgsring.de
Neubürgerbeauftragter  
Persönlicher Ansprechpartner für alle Zugewanderten ist der Neubürgerbeauf-
tragte des Rhein-Sieg-Kreises, Ludwig Neuber. Sprechstunden nach telefoni-
scher Terminvereinbarung unter Telefon 02295 902318 oder 0160 8230810 
oder E-Mail: ludwig@neuber.de.  
Der Kontakt kann auch über das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-
Sieg-Kreises – Der Landrat, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg, Telefon 
02241 13-2107, E-Mail: integration@rhein-sieg-kreis.de hergestellt werden.



Praxis für Logopädie  
Sebastian Heinzer

Gymnasiumstraße 24 
53359 Rheinbach

Tel. 02226 – 8991902 
Mobil 0176 – 73597337

logopaedie-heinzer.de 
logopaedieheinzer@gmail.com

Stimm-, Sprach-, Sprech- und Schlucktherapie für alle Kassen- und 
Privatpatienten jeden Alters. Wir bieten auch Hausbesuche an.

Das alte Geschäft schließt am  
Donnerstag, dem 17.12.2020, um 18:00 Uhr 

Ab dem 1.1.2021 finden Sie  
mein Geschäft hier: 

Hauptstraße 50 · 53359 Rheinbach 
Ralf Rang Schuhmachermeister –  
Zuständig für Ihre Lieblingsschuhe

www.ralf-rang-schuhmachermeister.de

Ich ziehe um!
NUR 100 m entfernt! · Fragen? 02226 13111
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Ökumenische Hospizgruppe Rheinbach e. V.  
Sterbe- und Trauerbegleitung durch qualifizierte Helfer/innen. Jeden 1. und 3. 
Montag im Monat „Gesprächscafé für Trauernde“ (kostenfrei) 15:00 – 17:00 Uhr, 
Haus am Römerkanal, Kontakt: Büro Römerkanal 11, Telefon 02226 900433 
oder 0177 2178337

Rheinbach-Meckenheimer Tafel e. V.  
Lebensmittelausgabe mittwochs 14:00 – 16:00 Uhr, freitags 11:45 – 13:00 Uhr, 
Industriestraße 39, Registrierung erforderlich.  
Kontakt: Telefon 0152 34703065

Rheinbacher Seniorenforum e. V. – Wir sind für Sie da, kompetent und un-
entgeltlich! Wenn für ältere Menschen Rat oder Hilfe benötigt wird, fragen Sie 
doch einfach bei uns nach. Infos: 02225 6087690 – info@rheinbacher-senioren-
forum.de – www.rheinbacher-seniorenforum.de

SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis e.V.  
Anerkannte Schuldnerberatungsstelle sowie Beratung in sozialen Fragen und 
Problemen, persönlichen und/oder familiären Konflikt- und Krisensituationen. 
Infos: 02222 8047500 Königsstraße 25, Bornheim.

Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ)   
montags – donnerstags 8:00 – 16:00 Uhr, freitags 8:00 – 14:00 Uhr  
Es gibt eine Tagesstätte, einen ambulanten aufsuchenden Dienst, eine Abtei-
lung Betreutes Wohnen, eine Sprechstunde für ältere Menschen „ADele“ mit 
spezieller Beratung bei Alzheimer und Depression, die aufsuchende Familien-
hilfe „Fips“ mit speziellen Angeboten für Kinder aus belasteten Familien und 
eine Kontakt- und Beratungsstelle für unverbindliche Beratung von Betroffe-
nen. Alle Angebote sind zunächst kostenfrei und richten sich an Betroffene, 
Angehörige und vermittelnde Dienste.   
Sprechstunden / Infos: Telefon 02225 999760, www.skm-rhein-sieg.de, Adolf-
Kolping-Straße 5, Meckenheim

Sozialdienst kath. Frauen  
Schwangerschaftsberatung und Sozialer Dienst mit Sprechzeiten in Mecken-
heim. Anmeldung: 02241 958046. Weitere Angebote: www.skf-rhein-sieg.de

Sozialverband VdK, Ortsverband Rheinbach  
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner. Sprech-
stunde am 2. Mittwoch des Monats von 9:30 – 11:00 Uhr in der Stadtverwaltung 
Rheinbach. Telefon 02226 2623

Suchtkrankenhilfe der Caritas  
Beratung und Behandlung von Alkohol-, Medikamenten-, illegale Drogen, Spiel- 
und Essproblemen in Rheinbach, Pfarrgasse 6, Telefon 02226 12404

Weisser Ring  
Wir betreuen Kriminalitätsopfer, Telefon bundesweit: 116006,   
örtlich: 0151 55164758

Wehrdienstberatung  
Die Beratung findet alle 2 Monate (am 3. Donnerstag des Monats) von 8:30 – 
14:00 Uhr statt. Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung 0800 9800880, 
kbbBonn@bundeswehr.org



Fliesen ZIENER
MEISTERBETRIEB

Beratung • Verlegung • Reparaturen
Verkauf • Fliesen • Marmor • Granit

53359 Rheinbach · Brahmsstraße 19
Tel. (0 22 26) 91 29 96 · Fax (0 22 26) 91 29 97

www.fliesen-ziener.de

G
M
B
H

Ausstellung nach
Terminvereinbarung

Werner & Dederichs
Sanitär Heizung Klima GmbH

• Öl- und Gasheizungen • Kundendienst • Solaranlagen
• Sanitäranlagen • Badrenovierungen • Regenwassernutzungen

Blumenstraße 42 Tel. (0 22 26) 76 12
53359 Rheinbach-Merzbach
Selmenstraße 18 Tel. (0 22 51) 6 47 55
53881 Euskirchen-Stotzheim Fax (0 22 51) 6 49 42

Sich engagieren.
Kenntnisse weitergeben. 

Freie Zeit schenken.

Wir im Freiwilligenzentrum Blickwechsel in Rheinbach

◆ helfen Einzelpersonen ihr Ehrenamt zu fi nden

◆ unterstützen Organisationen bei der Suche nach Freiwilligen

Wir im Freiwilligenzentrum Blickwechsel in Rheinbach

◆

◆

Gutes tun in Rheinbach!

helfen Einzelpersonen ihr Ehrenamt zu fi nden

Infos unter:

www.blick-

wechsel-rhein-

bach.de

Himmeroder Hof | 53359 Rheinbach
Beratung: Dienstag 10 –12 Uhr, Donnerstag 15 –17 Uhr 
Kontakt:     Telefon 0 22 26 917 210

Mail: helfen@blickwechsel-rheinbach.de
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Büchereien

Öffnungszeiten

Öffentliche Bücherei Rheinbach, Pfarrzentrum Lindenplatz 4 
Die Bücherei ist mit vorübergehend  veränderten Öffnungszeiten 
 geöffnet! 
montags / dienstags 14:00 – 18:00 Uhr 
donnerstags / freitags 14:30 – 18:00 Uhr 
samstags 10:00 – 13:00 Uhr 
Telefon 02226 3682

Zu Ihrem und unserem Schutz gelten folgende Vorgaben:

•  Nutzung nur mit Büchereiausweis, Registrierung der Kontaktdaten
•  Bei Eintritt einen Bücherei-Korb nehmen, es dürfen sich max. 5 Besucher 

+ ggf. eine Begleitperson gleichzeitig in der Bücherei aufhalten
•  Der Aufenthalt in der Bücherei ist nur für die Ausleihe und Rückgabe von 

Medien gestattet
•  Neuanmeldung nur nach terminlicher Absprache
•  In der Bücherei sind Abstandsregeln zu wahren sowie die aktuellen Hygiene-

regeln (u. a. Mundschutz) einzuhalten

Kath. Öffentliche Bücherei St. Martin Flerzheim 
dienstags und freitags 16:00 – 18:00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei St. Margareta Neukirchen 
sonntags 10:30 – 12:30 Uhr 
mittwochs 16:00 – 18:30 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei St. Aegidius Oberdrees 
sonntags 10:00 – 12:00 Uhr  
mittwochs 16:00 – 18:00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei St. Josef Queckenberg 
mittwochs 17:00 – 18:00 Uhr 
samstags 14:00 – 17:00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei St. Martin Wormersdorf 
sonntags 11:00 – 13:00 Uhr  
mittwochs 16:00 – 18:00 Uhr

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Hochschul- und Kreisbibliothek 
mit Fachpersonal  
montags – freitags 8:30 – 19:00 Uhr; samstags 10:00 – 15:00 Uhr 
mit Wachpersonal – eingeschränkter Service 
montags – freitags 19:00 – 22:00 Uhr; samstags 15:00 – 19:00 Uhr 
www.bib.h.brs.de



53359 Rheinbach 
Keramikerstraße 61 
02226 / 898 95 95

53340 Meckenheim
Neuer Markt 23 
02225 / 707 76 00

53129 Bonn 
Hausdorffstraße 183 
0228 / 368 156 96

OPTIK & HÖRAKUSTIK 

SCHLIERF
B Y  T A P E L L A

53902 Bad Münstereifel
Orchheimerstr. 11
02253 / 9 22 90

www.hoeren-sehen.com

TAPELLA HÖREN + SEHEN RHEINBACH wurde

AUSGEZEICHNET!

TOP 100 Optiker 2020/2021
Anfang Februar zeichnete der beliebte Schauspieler 
und Sänger Uwe Ochsenknecht als Schirmherr die 
Top 100 Optiker 2020/2021 aus.

IN DIESEN 5 KATEGORIEN WURDEN DIE BEWERTUNGEN VORGENOMMEN:
Kundenorientierung | Kundenservice | Marktorientierung 
Unternehmensführung | Ladengestaltung

2016/2017 2018/2019 2020/2021
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Müllabfuhrtermine

www.rsag.de

Sonderleistungen
Sperrmüll, Weiße und Braune Ware sowie  
große Mengen von Grünschnitt werden 
nur noch nach telefonischer Terminver-
gabe (02241 306-444) abgefahren.
Schadstoff aus Haushaltungen
Farben, Lacke, Lösungsmittel, Laugen, 
Säuren, Pflanzenschutz- und Insektenver-
nichtungsmittel, Spraydosen, Altöl, Batte-
rien etc. sind gefährliche Umweltgifte, die 
eine verantwortungsbewusste gesonderte 
Beseitigung erfordern. Benutzen Sie hier-
für die Rückgabe möglichkeiten bei Tank 
stellen, Händlern und beim Umweltschutz-
mobil der RSAG.
Schadstoff-Mobil 
Mittwoch, 09.12.2020 
11:00 – 13:00 Uhr in Wormersdorf
Tomberger Straße (alter Sportplatz)
14:30 – 17:00 Uhr in Rheinbach
Himmeroder Wall / Prümer Wall
Standorte Elektrokleinteile-Container
•  An der Glasfachschule
•  Parkplatz Am Getreidespeicher (gegen-

über Altenheim Haus am Römerkanal)
•  Wormersdorf – Dorfplatz
Standorte für Altglas-Container
Kernstadt: Parkplatz Am Getreidespeicher 
(gegenüber Altenheim Haus am Römer-
kanal); Am Grindel; An der Alten Molkerei 
(REWE-Markt); An der Glas fachschule 
 (gegenüber Jugendwohnheim; Mecken-
heimer Straße (HIT-Markt); Neugarten-
straße; Schubertstraße (Parkplatz); Schüt-
zenstraße; Stauffenbergstraße
Flerzheim:  Dorfplatz/Zippengasse
Hilberath:  Eidbusch
Merzbach:   Weidenstraße; 

Merzbacher Straße
Niederdrees:  Niederdreeser Straße
Oberdrees:   Locher Weg/ 

Schützenhalle
Queckenberg:  Alte Höhle
Ramershoven:   Peppenhovener Straße/ 

Mehrzweckhalle
Todenfeld:   Straße „Hügel“ 

(Parkstreifen)
Wormersdorf:   Tomberger Straße/Dorf- 

platz und Weidengraben

D
ez

em
be

r

Re
st

m
ül

l (
2-

w
öc

he
nt

lic
h)

Re
st

m
ül

l (
4-

w
öc

he
nt

lic
h)

Bi
ot

on
ne

 (R
eg

el
ab

fu
hr

)

Bi
ot

on
ne

 (2
-w

öc
he

nt
lic

h)

W
er

ts
to

fft
on

ne
/-

sa
ck

Pa
pi

er
to

nn
e

 01 Di  7  7  2+7  2     

 02 Mi  8  8  3+8+P  3+P     

 03 Do  9  9  4+9  4     

 04 Fr  10  10  5+10  5     

 05 Sa             

 06 So  

 07 Mo  1  1  1+6  6  1   

 08 Di  2  2  2+7  7  2   

 09 Mi  3+P  3+P  3+8+P  8  3+P   

 10 Do  4  4  4+9  9  4   

 11 Fr  5  5  5+10  10  5   

 12 Sa             

 13 So  

 14 Mo  6    1+6  1  6  1 

 15 Di  7    2+7  2  7  2 

 16 Mi  8    3+8+P  3+P  8  3+P 

 17 Do  9    4+9  4  9  4 

 18 Fr  10    5+10  5  10  5 

 19 Sa  1    1+6  6    6 

 20 So  

 21 Mo  2    2+7  7    7 

 22 Di  3+P    3+8+P  8    8 

 23 Mi  4    4+9  9    9 

 24 Do  5    5+10  10    10 

 25 Fr  1. Weihnachtstag 

 26 Sa  2. Weihnachtstag 

 27 So  

 28 Mo  6  6  1+6  1     

 29 Di  7  7  2+7  2     

 30 Mi  8  8  3+8+P  3+P     

 31 Do  9  9  4+9  4     



Heribert Schmitz
Beerdigungsinstitut
Inhaber: Norbert Birkelbach

Bestattungen aller Art
und auf allen Friedhöfen
Erledigung aller Formalitäten
Tag und Nacht dienstbereit

53359 RHEINBACH
Hauptstraße 3
Telefon 0 22 26 / 28 19
Telefax 0 22 26 / 912123
info@bestattungen-rheinbach.de
www.bestattungen-rheinbach.de

Ihr 
Ansprechpartner
im Trauerfall

Eigenständiger Familienbetrieb

Kommen Sie zu uns!

Wir beraten Sie gern:

Dach und Wand 

Henrich

Bedachungen aller Art

24h Reparatur-Schnell-Service

Tel.: 0 22 26 / 1 62 50

53359 Rheinbach

Alt- u. Neudacheindeckung   Balkon- u. Garagendachsanierung   Verschieferungen

Flachdachsanierung   Bauklempnerarbeiten   Dachfenstermontagen

Dachgauben Erstellung   Carport Erstellung   Fassadenverkleidung

Wärmedämmung   Kaminverkleidung   und vieles mehr!

GmbH & CoKG

Fax: 0 22 26 / 1 77 86 

www.dach-und-wand-henrich.de

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und  
wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest  

und ein glückliches, neues Jahr!
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Mahlzeitendienste

Arbeiter-Samariter-Bund Bonn/Rhein-Sieg/gGmbH  
Ansprechpartnerin Frau Silke Meis, Telefon 0800 8707112 (auch 
Hausnotruf)

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.   
„Essen auf Rädern“ – Essenslieferung 1 x pro Woche als Gefrierkost.  
Telefon 02241 234230

Malteser Hilfsdienst e.V.  
An 7 Tagen in der Woche warm bei Ihnen serviert. Die Malteser- 
Geschäftsstelle informiert Sie gerne. Boschstraße 5, 53359 Rheinbach, 
Telefon 02226 9200-21

Pflegedienste – in Rheinbach ansässig

Arbeiter-Samariter-Bund Bonn/Rhein-Sieg/gGmbH  
Ansprechpartner Herr David Bohn, Telefon 02225 88877

Caritas-Pflegestation  
für Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg  
Telefon 02225 9924-23, Kirchplatz 1, 53340 Meckenheim  
E-Mail: cps.meckenheim@caritas-rheinsieg.de

Malteser Ambulante Dienste Bonn/Rhein-Sieg gGmbH  
Telefon 02226 85270, Gerbergasse 1 – 3, 53359 Rheinbach  
E-Mail: martina.friedmann@malteser.org

Pflegedienst Wentland  
Telefon 02226 15800, www.freundliche-pflege.de

Werbung bringt Erfolg – 
Annoncieren Sie kostengünstig und erfolgreich!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Celine Wirtz, Jamina Bongers, Telefon 02226 917-111

E-Mail: kulturundgewerbe@stadt-rheinbach.de
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Seniorennachmittage

Kernstadt  
Jeden Mittwoch ab 15:00 Uhr treffen sich ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger im Pfarrzentrum, Lindenplatz, zu geselligem Beisammensein, 
Kaffee, Kuchen, Spiel, Gesang und Vorträgen. Infos bei Frau Althausen, 
Telefon 02226 10697 oder   
www.katholische-kirche-rheinbach.de/seniorentreff

Flerzheim  
01.12.2020, 14:00 Uhr, Swistbach 6  
Anmeldungen bei Frau Marlies Schneider, Telefon 02225 10349

Oberdrees  
jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 15:00 Uhr im Pfarrsaal Oberdrees

Seniorennachmittag der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Rheinbach 
Wormersdorf  
jeden 2. Montag im Monat, von 14:00 – 18:00 Uhr im Pfarr- und Be-
gegnungszentrum, Ute Krupp, Telefon 02225 945959

Wormersdorf  
jeden letzten Donnerstag im Monat, von 14:30 – 18:00 Uhr im Pfarr- 
und Begegnungszentrum, Kantenberg 16a

Seniorennachmittag des Ortsausschusses Niederdrees e.V.  
jeden 1. Montag im Monat, ab 15:00 Uhr, geselliger Nachmittag in der 
Alten Schule

Eine prima Idee!
Jugendliche helfen – SeniorInnen wird geholfen.

Rheinbach

Da viele unserer jungen Helfer nicht mehr zur Verfügung  
stehen, bitten wir Jugendliche im Alter von 14 bis  

20 Jahren, die älteren Mitbürgern gegen ein  
kleines Taschengeld in Haus und Garten, bei Ein- 

käufen oder bei der Bedienung des Computers helfen  
möchten, sich bei Frau Sabine Mertes, 02226/8355330 (AB),  

oder beim Freiwilligenzentrum Blickwechsel, 02226/917210, zu melden.



®

0 22 25 99 89 112
Ihr 24 Std. Notdienst:

Abfluss- / Rohrreinigung | Kanal-TV-Inspektion 
Dichtheits-/Funktionsprüfung | Sanierung | Rohrverlaufsortung

www.rohrkummer.de

           S
chöne 

            
   Weihnachtszeit!

www.raiffeisenservice.de
Boschstraße 2 • 53359 Rheinbach • Telefon 02226 / 908070  

• Erdgaszapfsäule
• Textilwaschstraße
• Paketshop
• Bistro/Shop

Raiffeisen-Tankstelle

• SB-Waschboxen
• Autovermietung
• Autogas (LPG)
• AdBlue
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1. Seniorensport

 •  Gymnastik: jeweils donnerstags von 16:00 bis 17:00 Uhr 
Turnhalle der Gesamtschule Dederichsgraben – Anbau

 •  Wassergymnastik: jeweils freitags von 08:00 bis 08:45 Uhr  
und von 08:45 bis 09:30 Uhr im monte-mare Rheinbach

 •  Nordic-Walking: jeweils montags von 10:00 bis 11:00 Uhr 
Treffpunkt: Ende des Stadtparkes (Tennisplätze)

 •  Anmeldungen für Zugänge bei Frau Trude Hunzelder-Stein,  
Telefon 02226 3326

2.  Möglichkeit zur vertrauensvollen Aussprache für alternde 
Menschen 
bei Frau Dr. Wienkoop, Finkenweg 10, 53881 Euskirchen-Flamersheim, 
Telefon 02255 8520

3. Altenfahrten 
  Nach Rücksprache mit den Eheleuten Weingartz werden wir in diesem 

Jahr coronabedingt keine Fahrten mehr durchführen. Wir hoffen, dass 
die Fahrten im Frühjahr 2021 wieder aufgenommen werden können. 

Ihre Altenhilfe Rheinbach e.V. 
Joachim Fiedler 

Stellvertretender Vorsitzender 
Schlebacher Straße 19 · 53359 Rheinbach 

Telefon 02226 10018

Altenhilfe Rheinbach e.V.
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Rheinbacher Seniorenforum e. V.

 

 
Wir sind für Sie da, kompetent und unentgeltlich! 

 
Wenn für ältere Menschen

Rat oder Hilfe benötigt wird, fragen Sie doch einfach bei uns nach!

Tel.: 02225 60 87 690 (AB) 
 

Kontakt: 
Rheinbacher Seniorenforum e. V. • Dahlemstraße 12 • 53359 Rheinbach 

Telefon 02225 60 87 690 (AB) 
E-Mail: info@rheinbacher-seniorenforum.de • www.rheinbacher-seniorenforum.de 
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Diamantene Hochzeit
Eheleute Manfred und Elfriede Hau, geb. Goll 03.12.2020

06.12.2020
15.12.2020
17.12.2020
21.12.2020
25.12.2020

Zum 80. Geburtstag 
Frau Rosemarie Schulz 
Frau Elise Schenkel 
Herrn Wilhelm Hnida 
Herrn Johann Hahnenberg 
Frau Irene Henn 
Herrn Heinz Müller 30.12.2020

Zum 90. Geburtstag
Herrn Helmut von Sturm zu Vehlingen 01.12.2020
Herrn Hermann Hausmann 08.12.2020

Herzliche Glückwünsche

Frau Rosemarie Schulz 06.12.2020
Herrn Gerhard Bühler 15.12.2020
Frau Elise Schenkel 15.12.2020
Herrn Wilhelm Hnida 17.12.2020
Herrn Johann Hahnenberg 21.12.2020
Frau Irene Henn 25.12.2020
Herrn Heinz Müller 30.12.2020

Herrn Karl Bembennek 03.12.2020
Frau Christine Gerdes 11.12.2020

Hinweis

Ehejubiläen (Gold-, Diamantene-, Eiserne-, Gnadenhochzeit) sind der Stadt 
Rheinbach nur bekannt, wenn die standesamtliche Eheschließung in Rheinbach 
geschlossen wurde. Wurde die Ehe vor einem auswärtigen Standesbeamten 
 geschlossen, bittet die Redaktion um persönliche Mitteilung der Jubilare bis 
spätestens 1. des jeweiligen Vormonats, unter Telefon 02226 917-112.

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und 
Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und für das neue Jahr 2021 Glück, 
 Zufriedenheit und vor allem Gesundheit.



 All I want 
for christmas 
Kuschelige Schlafanzüge 
und viele weitere anziehende 
Geschenkideen für Sie & Ihn.

www.waeschebar.com 

Kuschelige Schlafanzüge 
und viele weitere anziehende 

Geschenke für Sie & Ihn.

WÄSCHEBAR (In der Pallotti-Passage)
Vor dem Voigtstor 16, 53359 Rheinbach 
Di. bis Fr.: 10  bis 18:30 Uhr 
Sa.:10 bis 14 Uhr / Mo.: geschlossen



Eimer  Mager 
Rechtsanwälte

info@emm-rechtsanwaelte.de www.emm-rechtsanwaelte.de 

Bürozeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr 
14.00 – 18.00 Uhr

l&

Auch geschiedene Ehegatten gehören derselben Familie an
(BGH, Urteil vom 02.09.2020 – VIII ZR 35/19)

Wird ein vermietetes Einfamilienhaus vom Alleineigentümer an zwei Erwerber übertragen, 
dann ist für diese die Kündigung des bestehenden Mietverhältnisses im Haus gemäß § 577a 
Abs. 1 a) BGB für drei Jahre ausgeschlossen. 

Der Bundesgerichtshof hatte im vorbezeichneten Urteil zu klären, ob diese Kündigungs-
beschränkung auch auf getrenntlebende oder sogar geschiedene Eheleute als Erwerber des 
Hauses anwendbar ist. Das Gesetz macht gemäß § 577 a Abs. 1 a) Satz 2 BGB dann eine 
Ausnahme von der dreijährigen Kündigungsbeschränkung, wenn mehrere Erwerber des nach 
Überlassung an den Mieter veräußerten Wohnraums derselben Familie oder demselben 
Haushalt angehören. Fraglich war im zu entscheidenden Fall, ob getrenntlebende oder ge-
schiedene Eheleute noch derselben Familie angehören und somit die dreijährige Kündigungs-
beschränkung nicht mehr greift.

Der Bundesgerichtshof bejaht dies und begründet seine Entscheidung wie folgt: Auch der 
geschiedene Ehegatte gehört noch zur Familie im Sinne des § 577a BGB. Zur Bestimmung 
des maßgeblichen Personenkreises kann auf die Wertungen der Regelungen über ein Zeug-
nisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen Bezug genommen werden. Hierunter fal-
len Ehegatten auch dann, wenn sie getrennt leben, ein Scheidungsantrag bereits eingereicht 
oder die Scheidung vollzogen ist. Sowohl die Zivilprozessordnung (§ 383 Abs. 1 Nr. 2 ZPO) 
als auch die Strafprozessordnung (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO) gewähren dem Ehegatten selbst 
dann noch ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn die Ehe nicht mehr besteht. 

Fazit: 
Die Veräußerung von vermieteten Wohnflächen birgt für mehrere Erwerber nicht selten ein 
gewisses Risiko, da Eigenbedarfskündigungen oder Kündigungen zwecks angemessener wirt-
schaftlicher Verwertung für drei Jahre nicht möglich sind.  
Auch das nach Überlassung des Wohnraums an den Mieter begründete Wohnungseigentum 
schränkt den einzelnen Erwerber in gleicher Weise ein. 

Hier bedarf es vor einer Kaufentscheidung einer professionellen juristischen Beratung. Im 
Übrigen spielen solche Überlegungen nicht selten auch im Rahmen einer Trennung oder 
Scheidung eine wesentliche Rolle. Wir beraten Sie daher nicht nur in Bezug auf mietrecht-
liche oder wohnungseigentumsrechtliche Konsequenzen, sondern haben auch das Familien- 
und Erbrecht für Sie im Blick.  Ihre EMM-Rechtsanwälte!

Am Bürgerhaus 1-3 
53359 Rheinbach 

Tel.: 02226 / 898 94-00 
Fax: 02226 / 898 94-10




